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Kochgeschätzter Kerr Fandrath! 

Än der Nr. 133 der Rigaschen Zeitung von diesem Jahr haben 

Sie den Bericht der Central-Commission zur Vorbereitung der Grund-

steuer-Neform in Livland einer Besprechung zu unterziehen begonnen 

und den Wuusch ausgesprochen, durch eine weitere Verhandlung der 

Grundsteuerfrage in der Presse, noch vor der betreffenden Berathnng 

dieser Angelegenheit auf dem Livländischen Landtage, dieselbe zu klären, 

um dadurch womöglich eine Annäherung der sich zur Zeit noch gegen-

übersteheuden Ansichten zn bewirken. So wünschenswert!) aber auch 

die Verwirklichung Ihrer Absicht iu maunigfacher Beziehung gewesen 

wäre, so glaubten doch sowohl die Glieder der Central-Commission 

als auch ich, als deren Secretair, uns an einer Discussiou der Grnnd-

steuerfrage in der Tagespresse nicht betheiligen zu sollen und ließen 

daher Ihre Erörterung unbeantwortet, — mir, dem Secretairen der 

Commission, wurde es dagegen anheimgegeben, mich mit Jhueu iu 

dieser Frage in Relation zu setzen und im Interesse einer Verständigung 

einen Meinungsaustausch mit Jhueu, Herr Laudrath, anzustreben. Iu 

dieser Veranlassung und weil ich im Princip mit der Grnndan-

schauuug Ihres „Eingesandt" in der Rigaschen Zeituug mich einver

standen erklären muß, greife ich jetzt zur Feder, um au Sie die Bitte 

zu richten, nur gestatten zu wollen, Ihnen die Gründe darzulegen, 

welche, trotzdem daß ich im Priucip mit Jhueu übereinstimme, es 

mir unmöglich erscheinen lassen, Ihren Anschauuugeu zur praktischen 

Gestaltung zu verhelfen. 

Ihr Artikel in der Rigaschen Zeitung lautet: 

Zur Aeform der Aepartition der livländischen Mgaöeu für 

provinziel le Zwecke. 

„Durch deu im Druck erschienenen Bericht der Central-Commission 

zur Grundsteuer-Reform ist die Steuer-Reformfrago iu eine neue 

Phase getreten. 
i 
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Es erscheint geboten, schon gegenwärtig diejenigen Anschauungen 

zur Sprache und zur Discussiou zu briugen, welche dem eingenommenen 

Standpunkt der Commission widerstreiten; die Klärung des Gegenstandes 

muß vor Beginu des Landtages gesucht werdeu. 

Das Resultat eiuer derartigen Discnssion wird um so befriedi

gender ausfallen, je einfacher der zur Discussiou gestellte Gegellstand 

ist, und je weniger Puukte gleichzeitig iu Erörterung gezogen werden. 

Ich werde daher gegenwärtig nur einen Punkt in Erörterung 

ziehen. 
Auf Seite 23 und 25 des Berichtes wird die Ansicht als unan-

streitbar aufgestellt, daß die ans den: Grund und Boden abgeleitete 

wirkliche Steuerkraft der einzelnen Güter die einzige richtige Grund

lage des Katasters sein müsse, und es wird in dem weiteren Berichte 

ein großer Theil der Ausführungen auf diese angeblich richtige Grund

lage aufgebaut. 

Solcher Ansicht der Commission stelle ich die Behauptung entgegen, 

daß die angegebene Grundlage für die livländischen Verhältnisse durch

aus unhaltbar ist, weil einerseits zur Wahrung des Interesses der 

berechtigten Nitterkasse eiue Rücksichtnahme auf die aus dem Grund 

und Boden abgeleitete Stellerkraft ganz unnöthig ist, andererseits solche 

Rücksichtnahme den Interessen der steuerbelasteten Grundbesitzer uur 

hinderlich seiu kann, weil sie jede mögliche Rücksichtnahme auf die 

Steuerkraft des einzelnen Grundbesitzers ausschließt. In gar keiner 

Beziehung zu einander stehen die Steuerlast des Bodens und die 

Stellerkraft des Besitzers des Bodens. 

Ganz gleichgiltig für die Interessen der Nitterkasse ist die mög

lichste Conservirnng der dem Boden adhärirenden Steuerkraft, weil 

die Erschöpfung dieser Steuerkraft nur theoretisch gesetzt werden mag, 

nie aber factisch zur Erscheiuuug kommen kann. 

Eine Erschöpfung der Steuerkraft des Bodenbesitzers kann zwar 

in vielen Füllen leicht eintreten, alterirt aber in gar keiner Weise 

weder die Nitterkasse uoch jeue Steuerkraft des Bodens, für welche die 

Commission eintritt. 

Veranlaßt ein Steuerzuschlag die völlige Erschöpfung eines Bo-

denbesitzers, so tritt derselbe freiwillig oder gezwungen ans der Zahl 

der Bodenbesitzer; sein Nachfolger im Besitz, mag er nun durch private 
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Arrangements oder durch Meistbot den Besitz errungen haben, tritt 

wieder mit ungeschwächter Steuerkraft in die Reihe der Steuerzahler 

ein, die unerschöpfliche Steuerkraft des Bodens manifestirt sich, der 

neue Besitzer ist durch deu Steuerzuschlag, der seinen Vorgänger zu 

Gruude richtete, ebenso wenig in seinen Vermögensverhältnissen alterirt. 

als er durch Uebernahme der Systemsschuld oder anderer auf dem Gute 

lastender Hypotheken sein Vermögen und sonnt seine Stenerkraft ver

mindert sah. Oft wird dem ueuen Besitzer dieser dem Vorgänger 

verderblich gewordene Stenerznschlag der Grundstein jenes bedeutenden 

Reichthums, der aus dem andauernden Grundbesitz in Livland mit der 

Zeit sich zu entwickeln pflegt. 

Wollte der Landtag für die Steuerkraft des Bodeubesitzers das 

Auge schließen und, wie die Commission, nur Verständnis; für die ans 

dem Grund und Boden abgeleitete wirkliche Steuerkraft haben, so 

könnte er ganz getrost mit Steuerzuschlägen in extravagantester Weise 

vorgehen. Die Erschöpfung der Steuerkraft auch nur einer Bodew 

parcelle ist gewißlich nicht zu befürchten, denn: erstens ist die dem 

Boden innewohnende Stellerkraft genau gleich der Bodenrente; erst 

wenn die Stenern die Höhe der Bodenrente erreicht haben, erlahmt 

die Stenerkraft des Bodens, weil sich kein Besitzer mehr für solchen 

Boden findet; zweitens sind die bisherigen Steuereinforderungen nnr 

ein mäßiger Procentsatz der Bodenrente, nnd drittens steigt die Bo

denrente in Livland seither weit rascher als das Steuerbedürfniß. 

Zur Begründung der vorhin aufgestellten Behauptung, daß die 

von der Commission in den Vordergrund gestellte Steuerkraft des 

Bodens in gar keiner Beziehung steht zu der dem Besitzer des Bodeus 

beiwohnenden Steuerkraft, mache ich darauf aufmerksam, daß der frucht

barste Bodencomplex in ganz Livland, welcher somit den relativ größten 

Neinertrag liefert uud die relativ größte Steuerkraft darstellt, in dem 

Besitze eines Mannes sich befinden kann, dem alle Stenerkraft ge

schwunden uud der in Folge dessen mit Sequestration, seines Gutes 

bedroht ist. Höchste Steuerkraft des Bodeus mit vollständiger Steuer-

kraftlosigkeit des Bodenbesitzers köuueu also zusammenfallen; ebenso 

wie die höchste Steuerkraft des Bodeubesitzers sich vereinigen kann mit 

der niedrigsten Steuerlast des Bodeus. Der reichste, steuerkräftigste 

Mann LiolandS wird sich wohl auch denjenigen Bodencomplex an-
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kaufen dürfen, dem die geringste relative Steuerkraft in Livland 

eigen ist. 

Was will die Steuer-Commission mit dieser dem Boden innewoh

nenden Stenerkraft? 

Für wissenschaftliche, statistische Erhebungen mag das sehr inter

essant sein, uns Bodenbesitzern kann doch nur unsere eigene Stenerkraft 

und ihre Benutzung iuterefsiren, und wir können es nicht mit ansehen, 

daß Anstalten getroffen werden, diese gänzlich bei Seite zu schieben. 

Ich erwarte von den Gliedern der Stener-Commission eine ein

gehende Erwiderung auf meiuen Angriff und weise die nahe liegende 

generelle Entgegnung, daß jede Berücksichtigung der Steuerkraft des 

Besitzers des Grund und Bodens auf die von dem Landtage bereits 

verworfene Vermögens- oder Einkommensteuer herauslaufe, damit zu

rück, daß ich durch Wort und Schrift ein eifrigster Vertheidiger der 

Grundsteuer und als entschiedener Gegner der Vermögens- oder Ein

kommensteuer aufgetreten bin. Ich werde seinerzeit nachweisen, inwie

weit die Stenerkraft des Grundbesitzers bei der Grnndsteuerreguliruug 

berücksichtigt werden kann und berücksichtigt werden muß. 

Gegenwärtig näher auf die Sache einzugehen, halte ich für vor

zeitig. Als alter Landwirth streue ich die Saat nicht eher aus, als 

bis Pflug und Egge den Boden von allem Unkraut gehörig gereinigt 

haben. Dem analog will ich mit meinen Ansichten nicht früher an 

die Öffentlichkeit treten, als bis es mir gelungen, die Jrrthümer sieg

reich zu bekämpfen uud wegzuräumen, die gegenwärtig das Feld ein

nehmen." 

Zunächst möchte ich constatiren, daß Sie, Herr Landrath, sich mit 

der gesammten modernen theoretischen Finanzwissenschaft in Überein

stimmung befinden, wenn Sie die Forderung stellen, daß die Steuer

quote des Steuerzahlers zu dessen persönlicher Steuerkraft in directem 

Verhältniß stehen soll und wenn Sie die Behauptung aussprechen, daß 

der Werth oder der Ertrag des Grund und Bodens nicht einen wirklich 

zutreffenden Maaßstab für die Zahlungsfähigkeit des denselben als 

Eigenthum besitzenden Steuerzahlers abgeben kann; ich theile diese 

Ihre Auffassung vollständig und muß daher vom theoretischen 
Standpunkt aus eine jede Grundsteuer verurtheilen, weil es meines 



Wissens keine Veranlagung derselben gibt, welche im Stande wäre, 

die wirkliche, auf Capitalzins, Arbeitslohn (resp. Unternehmergewinn) 

und Grundrente beruhende persönliche Zahlungsfähigkeit des Gutsbe

sitzers richtig abzumessen. Aber gerade demselben Uebelstand sehe ich 

mich vom theoretischen Standpunkt aus bei sämmtlichen übri

gen sogenannten directeu Steuern gegenüber und muß daher in gleicher 

Weise die städtische Jmmobilienstener, die Vermögenssteuer, die Ge

werbesteuer u. f. w. verurtheilen. Wollte ich mich daher bei der 

Behandlung der Steuerfrage auf deu rein theoretischen Standpunkt 

stellen, so könnte ich nur die Erklärung, welche ich bereits 1872 in 

der Motivirung zum Entwurf des vou der IV. Steuer-Commission 

ausgearbeiteten Gruudsteuer-Reformprojects, pag. 15, abgab, wieder

holen: „daß alle bisher bekauuteu Steuergrundlagen in der Theorie 

falsch und in der Praxis ungleich drückend sind!" Können aber des

halb, weil die Theorie sie für irrationell erklären muß, alle Steuern 

aufgehoben werden? oder ist es deshalb völlig gleichgültig, welche 

Steuer man erhebt und wie man sie veranlagt? Man muß eben in 

der Praxis mit den factischen Verhältnissen rechnen, und in diesen ist 

es begründet, daß wir in Livland die Grundsteuer erheben müssen 

uud daß, je nach den verschiedenen Modalitäten der Grundsteuerer

hebung, diese drückender oder leichter, mit mehr oder weniger Erfolg 

gehandhabt werden kann. 

Es würde mich hier zu weit führen, die Theorie der Steuer

erhebung, wie sie sich in der Praxis gestaltet hat, näher zn beleuch

ten; ich begnüge mich daher darauf hinzudeuten, daß zur Zeit die 

fiuauzwirthschaftliche Praxis dazu geführt hat, durch ein sich ergän
zendes System verschiedenartiger Stenern, die Ausgleichung 

der bei der Erhebung einer einzigen Steuer unvermeidlich ein

tretenden partiellen Überlastung anzustreben und die Veranlagung 

der einzelnen Steuern derart zu bewerkstelligen, daß jede derselben 

nur, die durch sie betroffene Productionsqnelle möglichst vollständig 

und gleichmäßig in Anspruch nimmt! Deshalb kümmert man sich z. B. 

bei der Erhebung der Gewerbesteuer gar nicht darum, ob der be

treffende Schneider oder Tischler neben seinem Gewerbbetriebe auch 

noch aus Capitalzinsen Revenüen oder als Gutsbesitzer Bodenrente 

bezieht, wie es auch für den Betrag der zu entrichtenden städtischen 
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Jmmobiliensteuer völlig gleichgültig ist, ob der betreffende Immobilien-

besitzer auch noch dnrch seinen Beruf als Arzt oder Beamter u. s. w. 

oder durch andere Quellen große oder geringe andere Einnahmen 

hat; die Gewerbesteuer soll und will nur deu Gewerbtreibenden inso

weit belasten, als sein Gewerbe Revenüen abwirft, und die Jmmo-

biliensteuer hat nur den Zweck, das aus dem Besitz des Jmmobils 

entspringende Einkommen zur Steuer hinanzuziehen — die einzige 

Ausnahme aber von dieser allgemeinen Regel der Steuerveranlagung 

bildet nur die Einkommen- (resp. Klassen-)Stener, deren Application an 

Stelle der Gruudsteuer in Livland, Sie, Herr Landrath, ebensowenig 

als ich befürworten. Demnach kann auch die Grundsteuer keine andere 

Aufgabe habeu, als das aus dem Grund uud Boden fließende 

Einkommen zu deu Abgaben heranzuziehen, während die anderweitigen 

Einnahmen des Grundbesitzers, resp. sein gesammter Vermögensstand, 

für die Verkeilung der Grundsteuer völlig gleichgültig sind. Es 

sollen durch eine Grundsteuer ebeu nur die Einnahmen aus dein 

Grund und Boden, das ist der Ertrag desselben, besteuert werden und 

Gewerbesteuern, Kopfsteuern, Einkommensteuern, Jmmobilienstenern, 

Couponssteuern u. s. w. ist es überlassen, die übrigen eventuellen Ein

nahmequelle« eines Gutsbesitzers auch zu den öffentlichen Lasten her

anzuziehen. Steht das aber einmal fest — und meiner Ansicht nach 

steht es fest — so kann auch kein Zweifel mehr darüber sein, daß die 

Grundsteuer nicht die allgemeinen Vermögensverhältnisse des Guts

besitzers, sondern nur den Ertrag des Gruud uud Bodens zu berück

sichtigen hat uud daß, dem entsprechend, auch nur die Gleichmäßig

keit oder Uugleichmäßigkeit der Besteuerung dieses Ertrags für 

den Werth oder Unwerth der Gruudsteuer entscheidend ist. 

Wäre ein Mittel zu finden, durch eine nur den: Grund und 

Boden auferlegte Abgabe die wirkliche Steuerkraft des Gutsbesitzers 

zu treffen, so wäre ein wichtiges Problem der Finanzwissenschaft gelöst 

— für deu Augenblick zweifele ich jedoch daran, daß diese Lösung 

überhaupt jemals iu Aussicht steht! 

Sie sagen: „für die Interessen der Rittercasse ist die möglichste 

Conservirung der dem Boden adhürirenden Stenerkraft ganz gleiche 

gültig, weil die Erschöpfung dieser Steuerkraft uur theoretisch gesetzt 

werden mag, nie aber factisch zur Erscheinung kommen kann" und 



7 — 

weiter: „Veranlaßt ein Stenerznschlag die völlige Erschöpfung eines 

Bodenbesitzers, so tritt derselbe freiwillig oder gezwungen aus der 

Zahl der Bodenbesitzer; sein Nachfolger im Besitz tritt 

wieder mit nngeschwächter Steuerkraft iu die Reihe der Steuerzahler 

ein n. s. w." 

Ich glaube uicht, Herr Landrath, daß die Erschöpfung der Stener

kraft des Bodens nie zur Erscheinung kommen kann, — im Gegentheil, 

die Erfahrung Frankreichs zu Ende des vorigen Jahrhuuderts uud 

die heutigen Lasten des Bodens in einigen Theilen Deutschlands 

haben es bereits bewiesen, daß eine derartige Erschöpfung dieser 

Steilerkraft kein blos theoretisches Gespenst ist; bei uns in Livland 

hoffe auch ich allerdings eine derartige Calamität im Allgemeinen 

nicht als unmittelbar bevorstehend befürchten Zu müssen, kann mich 

aber der Überzeugung nicht verschließen, daß mit einer durch uuseru 

bisherigen Nepartitiousmodus bedingten partiellen Übersteuerung 

des Bodens bereits heute gerechnet werden muß. Es ist ja allerdings 

nicht möglich, eiueu absoluten Maaßstab der Übersteuerung zu finden, 

es scheint mir aber doch eine solche überall dort vorzuliegen, wo die 

Gruudsteuer eiueu Grundbesitzer zwingt, sein Gut aufzugeben und 

wo der Käufer des Guts die Grundsteuern desselben aus dem Kapital-

verlust des Verkäufers deckt! Für „die Rittereasse" köuute es 

vielleicht gleichgültig sein, ob der Verkäufer oder Käufer des Guts 

dessen Steuern zahlt, vorausgesetzt uämlich, daß sich immer ein Käufer 

findet und ferner, daß der Käufer in derartigen Fällen nicht die 

Henne, die die Eier legt, schlachtet und als reiner Speenlant ans dem 

Rittergut Taglöhnerparcellen bildet — für die Ritterschaft aber 

kann es, meiner Ansicht nach, nicht „ganz gleichgültig" sein, ob die 

Steuer, die der Landtag auferlegt, eiuzelue Gutsbesitzer rninirt oder 

nicht die Eeutral-Eommission zur Vorbereitung der Grundsteuer-

Reform hat jedenfalls der Ritterschaft kein Reform-Project vorlegen 

zu dürfen gemeint, welches auch uur eiueu einzigen Gutsbesitzer 

veranlassen köunte: „aus der Zahl der Bodenbesitzer auszutreten." 

Ich hoffe iu vorstehenden Zeilen die Gesichtspunkte etwas weiter 

begründet zu haben, welche Sie, Herr Landrath, bei Ihrer Benrthei-

lnng des Berichts der Central-Commission für nicht zutreffend glaub-

teu erklären zu müsseu — es wäre mir aber überaus angenehm, wenn 



Sie diese meinerseits begonnene Correspondenz weiter führen und mir 

mittheilen wollten, ob Sie die angeführten Argumente gelten lassen 

und in welcher Art Sie die Unbilligkeiten, welche zur Zeit mit einer 

jeden Steuer, und mithin auch mit der Grundsteuer, uuvermeidlich 

verbunden sind, meinen vermeiden oder vermindern zu können. 

Genehmigen Sie, Herr Landrath, die Versicherung meiner aus

gezeichneten Hochachtung und Ergebenheit, mit der ich die Ehre habe 

zn zeichnen als 

Secretair der Central-Commission zur Vorbereitung der 

Grundsteuer-Reform. 

Fr. v. Äuttg-Ätilling. 

Den I. September 1876. 



Kochwohtsteborencr, 

Kochgechrter Kerr! 

Ihre geehrte Zuschrift vom l. September, Ihr Eingehen ans die 

Erörterungen, die ich in Nr. 133 der Rigaschen Zeitimg einzuleiten 

mich bemühte, hat mich sehr erfrent. Indem ich Ihnen meinen ver

bindlichsten Dank für dieses Entgegenkommen ausspreche, folge ich 

bereitwillig Ihrer Anschauung, die fernere Aufklärung der Sache nicht 

in einer Zeitungspolemik, sondern in privater Correspondenz zu suchen. 

Mit großer Befriedigung aceeptire ich den von Ihnen ausge

sprochenen Grundsatz, daß kein Stener-Reform-Project vorzulegen sei, 

durch welches auch nur ein einziger Grundbesitzer veranlaßt — ge-

nöthigt — werden könne, aus der Zahl der Bodenbesitzer auszutreten. 

Dieser Ihr Grundsatz enthält dasselbe, was ich durch meinen 

Zeitungsartikel zur Anerkennung zu bringen bestrebt war, daß nämlich 

die Schonung der Stenerkraft des Bodenbesitzers, nicht die des Grund 

und Bodens, das anzustrebende Ziel der Steuer-Resorm seiu muß. 

Vollständige Übereinstimmung über das anzustrebende Ziel mußte 

zuvörderst constatirt werden, ehe eine Discussiou über den einzuschla

genden Weg fruchtbringend werden konnte. 

Ich beginne diese Discnssion, indem ich durch nach

stehende, in IO Sätzen ausgeführte Darlegungen nach

weise: daß das zu erstrebende Ziel nnr auf dem Wege der 

sogenannten Fixirung der Stenern, wie sie von der IV. Stener-

Commission seiner Zeit in Vorschlag gebracht worden und durch den 

Couvents-Beschluß vom 17. November 1870 acceptirt worden ist, er

reicht werden kann, und daß die von der Commission gegen

wärtig anempfohlene Nivellirnng der Bodenbestenernng 

die Stenerkraft vieler Grundbesitzer übersteigen und ihren 

Austritt aus der Reihe der Besitzer veranlassen muß. 
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Vorbemerken muß ich uoch, daß ich die vormals von der Com-

missiou in Aussicht geuommene uud vou niir in meinem Stener-

Project aufgenommene Scheidung von bleibenden und temporairen 

Williguugen mit Befriedigilng fallen lasse, nachdem die Commission 

von der Unansführbarkeit solcher Scheiduug sich überzeugt hat. 

1. 

Die Gruudsteuer, wenn sie uicht für dauernde Zeiten fest normirt 

ist, sondern wie unsere Haken-Beiträge häufig erhöht wird, zerfällt in 

Bezug auf die Belastung des einzelnen Grundbesitzers in zwei ganz 

verschiedene Theile, in die vou dem Grundbesitzer übernommene 

und die ihm auferlegte Steuer. 

2. 

Die bei dem Gutsautritt übernommene Steuerquote belastet 

iu gar keiner Weise das Vermögen, die Stenerkraft, des Besitzers; er 

liquidirt diese Quote mit jenem Theile der Bodenrente, der ganz 

zweifellos von der Capitalisirnng exeludirt wurde, als der Capital-

Werth des Gutes, welcher den Besitzes-Antritt bedingte, festgestellt 

wurde. In dem Antrittspreise des Gutes liegt die volle Entschädigung 

für die jährlich wiederkehrende Steuerzahlung. Die Höhe dieser aus 

der Bodenrente gedeckten Steuerquote hat für den Besitzer keine In-

convenienzen, kann ihm vielmehr vorteilhaft sein. Betrüge beispiels

weise die zu übernehmende Grundsteuer 51 Proceut der Grundrente, 

so Hütte der Acquireut des Gutes uur halb so viel kündbare Obli

gationen zu übernehmen und im Falle des Kanses nnr halb so viel 

an Poschlin zn bezahlen, als wenn die Grundsteuer 1 Procent der 

Grundreute märe. 

3. 

Die dem Gutsbesitzer während seiner Besitzzeit auferlegte Gruud-

steuer lastet auf seiuem Vermögen mit dein Capitalwerth der Steuer. 

Jede ueue Grundsteuer, jede Erhöhuug der Hakeu-Bciträge eutwerthet 

das Gut, mindert somit das Vermögen des Besitzers um deu Capital

werth der Erhöhung. 
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4. 

Die Steuerkraft eiues Grundbesitzers besteht eiues Theils iu deu-

jenigen Gutseinuahnien, die ihm nach Berichtigung der übernom

menen Abgaben uud der Reuten des Acqnisitions-Werthes des Gutes 

zur beliebigen Verfügung verblieben, andern Theils in der Werth

steigerung des Gutes während seiner Besitzzeit. 

Aus die Gesammt-Gutseiuuahmen, auf die Bodenrente als Stener

kraft greifen, heißt auch den Schulden eine Steuerkraft beilegen, da 

ein bald größerer, bald kleinerer Theil der Bodenrente, den Jn-

grossarien gehörend, die Schuld des Besitzers bildet. 

5. 

Die Steuerkräfte sind zwar, selbst bei gleich großem Besitze, sehr 

verschieden, weil sie stets wachsen und daher von der Zeitdauer des 

Besitzes bestimmt werdeu, entsprechen aber dessenungeachtet den anfer-

' legten Steuerlasten, da auch diese stets wachsen. Wie neben dem 

Steigen der Gnts-Revenüe die Steuerlast wächst, entwickelt sich neben 

der Werthsteigernng des Gutes die Werthminderuug desselben durch 
das Steigen der Abgaben. 

Zur Verdeutlichung erlaube ich mir die Steuer-Verhältuisse dar-

zulegen, wie sie sich iu meinem 33jährigen Besitz des Gutes Orellen 

von 8Vs Revisions-Haken entwickelt haben. 

Die Revenue des Gutes Orellen betrug im Jahre 1842, dein 

ersten meines Besitzes, 3455 Rbl.; von dieser Summe siud die da-

maligen Ritterschafts-Abgaben, die 75 Rbl. betrugen, noch nicht in 

Abzug gestellt. Bis zum letztverflossenen Jahre 1875 sind die Gnts-

Revenüen auf 10,235 Rbl. uud die Ritterschafts-Abgabeu auf 381 Rbl. 

gestiegen. 

Die gesammte Revenüen-Steigcrnng kann als Stenerkraft gesetzt 

werden, weil Meliorationen nur mittelst disponibler Gnts>Revenüen 

uud nicht mittelst verzinslicher Capitalien ausgeführt wordeu. 

Aus diesen Daten ergiebt sich: 

1) Daß die von mir gegen Aeqnivalent Übernommelle Steuer 

75 Rbl., die mir auferlegte Steuer 305 Rbl. beträgt. 
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2) Daß die Wertminderung meines Gutes und meines Vermögens 

durch die mir auferlegte Steuer 5083 Rbl. beträgt. 

3) Daß im Wolmarscheu Kreise die durchschnittliche jährliche Werth

minderung des Revisions-Hakens, veranlaßt durch das Steigen 

der Nitterschafts-Abgaben, 18 Rbl. 33 Kop. beträgt. 

4),Daß meine Stenerkraft, die aus dem Orellenschen Besitz in 

33 Jahren sich entwickelt hat, in der Revenüen-Steigernng von 

6800 Rbln. und in Werthsteigerung des Gutes von 113,333 

Rbln. beruht. 

5) Daß die von mir zu tragende Stellerlast 4^2 Procent meiner 

Steilerkraft absorbirt, da in diesem Procent-Verhältniß sowohl 

die Wertminderung zur Werthsteigeruug des Gutes, als die 

mir auferlegte Steuer zur Nevenüen-Steigeruug stehen. 

6. 

Die Schonung der Stenerkraft der Besitzer durch möglichst gleich 

artige Anspannung derselben erfordert: daß die anf der Stenerkraft 

der Besitzer ruhende Williguugsquote uach der Größe des Hofeslaudes 

uud uicht nach der des Bauerlandes, wie solches gegenwärtig geschieht, 

repartirt wird, und daß somit alle diejenigen Guts-Entwerthungen, 

welche dem Vermögen der derzeitigen Besitzer zur Last gefallen sind, 

regnlirt werden. Solche Negnlirnng ist praktisch unausführbar. 

Ausführbar ist nur, daß einem Nepartitions-Gesetze entweder jede 

rückwirkende Kraft abgesprochen, oder dieselbe ihm voll beigelegt wird. 

Im ersteren Falle tritt die sogenannte Fixirnng ein; die neuen 

Lasten, die uach dem neuen Nepartitions-Gesetze zu vertheilen sind, 

müssen getrennt werden von den seitherigen, die, wie sie einmal nach 

dem ehemaligen Nepartitious-Gesetz anf die Güter vertheilt sind, uu-

verändert bleiben. 

Im letztereil Falte werden durch die Auweuduug des ueueu Ne-

partitions-Gesetzes auf die bereits auf deu Güter» ruhenden Lasten 

sämmtliche Entwerthungen der Güter, die im Verlaufe der Zeit durch 

Auflage ueuer Repartitiousquoteu erfolgt sind, der Negnlirnng unter

zogen. 
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7. 

Bei einer Negnlirnng sämmtlicher Werthminderungen eines Gutes 

wird es unvermeidlich sein, daß das durch die Reguliruug ermittelte 

Zuviel oder Zuwenig nicht — wie das Recht es erfordert — sämmt-

lichen Eigentümern resp. deren Erben, die, im Besitze des Gutes sich 

folgeud, die Werthminderungen trugen, pro rata zufällt, souderu uur 

einem derselben, dem derzeitigen Besitzer. 

Diese Jnconvenienz alterirt zwar das Rechtsverhältnis; der sehr 

langjährigen Besitzer in nur erträglicher Weise, da der größte Theil 

der Werthminderungen der Güter — wie solches das ausgeführte 

Orellensche Beispiel klar darlegt — vou deu derzeitigen Besitzern ge

tragen wird, sie ist aber mit dem Nechtsstand der übrigen weniger 

langjährigen Besitzer, auf denen weniger als die Hälste der Werth 

Minderungen des Gutes lastet, unvereinbar und muß daher von diesem 

Standpunkte aus die Reguliruug zurückgewiesen werden. 

8. 

Besondere Berücksichtigung bei einer Negnlirnng verdient die Lage 

derjenigen Eigenthümer, deren Güter zu der Kategorie der am ge

ringsten belasteten gehört, und deren Besitz noch so neu, daß ihnen 

eine Erhöhung der Willigungsbeträge noch nicht auferlegt worden ist. 

Ein derartiger Besitzer hat noch gar keinen Vortheil von der unge

rechten Bevorzugung seines Gutes gehabt. Wäre sein Gut, statt be

vorzugt, das am allerschwersteu belastete, er würde doch uur als Guts

abgabe dasjenige eingezahlt haben, was er zu solchem Zwecke von 

seinem Vorgänger im Besitz an nicht eapitalisirter Bodenrente em

pfangen hat; dessenungeachtet wird er durch die Reguliruug angehalten, 

den Betrag der unrechtfertigen Bevorzugungen seines Gutes — welche 

den Vorgängern im Besitz zu gute kamen — aus seiuem Vermögen 

zn liquidiren, sein Gut durch Williguugszuschläge eutwerthen zu lasseu 

und zwar zum Zweck der Entschädigung und Vermögensvergrößernng 

der Besitzer der schwer belasteten Güter, resp. lediglich zur Vermögens

vergrößerung derjenigen derselben, die wegen Kürze der Besitzzeit eine 

Besteueruug überhaupt noch gar nicht erfahren haben, dessenungeachtet 
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durch die Entlastung ihrer Güter bereichert werden und zwar im Be
trage des Capitalwerthes der Entlastung. 

Die Höhe der vorbezeichneten ungerechten Belastung läßt sich an

nähernd bestimmen aus den Daten des Berichtes der Commission. 

Nach diesen ist anzunehmen, daß die Nivellirnngs-Ebene für die ver

schiedenen Belastungen des Hofeslaud-Hakeus von 8 Rbln. bis 160 Rbl. 

in ca. 40 Rbln. zu sucheu ist, und daß demnach der mit 8 Rbln. be

steuerte Hakeu eiueu Steuerzuschlag von 32 Rbln. nnd eine Entwerthuug 

von .533 Rbln. erhält. Diese Summen der Reguliruug fallen auf die 

Steuerkraft des neueu Besitzers, können aber von dieser Kraft, die iu 

dem Revenüen-Ueberschuß und der Werthsteigerung besteht, nicht ge

tragen werden, weil überschießende Revenüen vou 32 Rbln. und Werth-

erhöhuug von 533 Rbln. pro Haken Erfolge sind, die nicht gleich nach 

dem Besitzes-Antritt, sondern im Verlaufe der Zeit eintreten. 

Der Besitzer der bezeichneten Kategorie wird demnach durch die 

Reguliruug zum Austritt aus der Zahl der Besitzer geuöthigt, wenn 

er nicht aus seiu anderweitiges, mit dem Besitze in keiner Verbindung 

stehendes Einkommen zurückgreifen will. Die Reguliruug ist somit 

zu verwerfen uud auf die Fixirung der bestehenden Bodenbelastung 

zurückzugreifen, es sei denn, daß die nachstehend behandelten zwei Vor

schläge der Commission, behufs Abschwachuug der Härten einer Negn

lirnng, sich als ausreichend erwiesen. 

9. 

Der Vorschlag der Commission: die allmälige Durchführung der 

Negulirung während eines Zeitraumes von 10 Jahren, ist von geringer 

Wirkung. Wird die Last der jährlichen Zahlung für die ersten Jahre 

auch bedeutend erleichtert, so bleibt die Hauptlast, die Eutwerthuug 

des Gutes, doch unverändert nnd es ist fraglich, ob die Complicationen, 

die eine derartige 10jährige Abwickelung mit sich bringen muß, uicht 

schwerer wiegeu als die Erleichternngen. 

Die 10jährige Protrahiruug ist als systemlos verwerflich. Denn 

dem Rechte gebührt möglichst rasche Durchführung und dein Unrecht 

entschiedene Verwerfung, nicht Abschwächnng. Die Protrahiruug fin

det keine Rechtfertigung, mag Recht oder Unrecht in der Reguliruug 

gefuuden werdeu. 
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10. 

Der zweite Vorschlag der Commission: die Abwälzung von der 

Willigung von dein Hofesland auf das Bauerlaud, wiegt allerdings 

für die Eutlastung sehr schwer, ist aber — abgesehen von allen inner

lichen Gründen, die dagegen sprechen — unausführbar, weil die 

Staatsregierung ihre Einwilligung zu einer derartigen Belastung der 

bäuerlichen Grundbesitzer nie geben wird. Die Commission charakteri-

sirt zwar die Auflage vou 1 Procent des Reinertrages auf den bäuer

lichen Grund als eiue geringfügige; der Staatsregiernng wird es aber 

uicht eutgeheu, daß für viele bäuerliche Grundbesitzer ein Stenerzu-

schlag von 1 Procent der Bodenrente einer Vermögenssteuer vou 

10 Procent gleichkommt. Hat der Grundbesitzer, wie das häufig der 

Fall, nur das Capital von Vi» der Grundrente gezahlt und schuldet 

er noch Vi«, so zahlt er 10 Procent seines Vermögens, weuu er für 

Vermögen nnd Schulden in nngetrennter Masse ein Procent ent

richten muß. 

Ungemein verbiudeu würden Sie nach, wenn Sie mir mittheilen 

wollten, was Ihre Ansicht über die aufgestellten 10 Puukte ist, welche 

derselbeu Sie anerkennen, und welche Sie als irrthümlich bezeichnen 

müssen. 

Ehe ich auf weitere Erörterungen der Commissions-Vorschläge ein

gehe, erlaube ich nur eine kleine nicht streng zur Sache gehörige Ab 

schweifnng. In Ihrem geehrten Schreiben änßern Sie, daß jede 

Grundsteuer vom theoretischen Standpunkt aus verwerflich sei. 

Ich theile uicht Ihre Ausicht. 

Die althergebrachte fest normirte Grundsteuer halte ich für einen 

großen Segen eines Landes, mag sie auch noch so verschiedenartig auf 

den Boden vertheilt sein. Die Gesammtheit der Gruudsteuer bildet 

ein Vermögen des Landes, welches dahingeschiedeile Geschlechter der 

Besitzer aufgebracht haben und zu welchen die spätereil Generationen 

der Besitzer nur in dem Verhältnis; der Debitoren zu einem gemein

samen Creditor stehen und zwar zu einem sehr schätzbareil Creditor, 

denn derjenige Theil der Bodenrente, dessen eutsprechendes Capital der 

Besitzer nicht hat bezahlen können und den er somit noch schuldet, 

ruht viel besser iu der festeu Hand des Staates unter der Forin der 
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Grundsteuer als in der beweglichen Hand der Speenlation unter der 
Form von kündbaren Obligationen. 

Für gerecht und zweckmüßig halte ich ferner die neue Grundsteuer, 

den Grundsteuer-Zuschlag, der dem Eigentümer auferlegt wird, uuter 

nachstehenden 2 Bedingungen: 

1. Daß die Auflage uur in einem Lande geschieht, wo das 

Steigen des Bodenwerthes eiue gauz allgemeiue Erscheinung ist, und 

somit ein ganz geeignetes Stener-Object — das ans dem Besitz sich 

entwickelnde Capital-Vermögen — sich darbietet. 

2. Daß die Höhe der Steuer nach der Höhe der Vodensteigernng 

derartig abgemessen ist, daß sie nur einen mäßigen Procentsatz der

selben absorbirt. 

Bei uns existirt, zu meinem Bedauern, keine dieser beiden zweck

mäßigen Grundsteuerformen. 

Unsere Williguugeu auf die Zeitdauer vou 3 Jahren sind Gaben 

und nicht Abgaben. 

Durch die Macht der Verhältnisse ist jeder Eigenthümer zwar 

genöthigt, bei der Veräußerung seines Besitzes jenen Theil der Grund

rente ohne Eutgeld zu hinterlassen, der erforderlich ist, um die der

zeitigen Abgaben für die Landeswohlfahrt auf andauernde Zeiten 

qnotitativ zu decken, diese Hinterlassenschaft fällt aber nicht in die 

Casse zur Bestreitung der Landeswohlfahrt, sondern dient nur zur 

Verstärkung derjenigen Mittel, deren die künftigen Besitzer benöthigt 

sind, um auf allen Landtagen (constanter Sitte gemäß) die exorbi

tanteste Mnnificenz zu üben, indem sie die quotitative Deckung aller 

Ausgaben für die Landeswohlfahrt für die Dauer vou 3 Jahren auf 

sich uehmen. In der Fortdauer dieser Muuificeuz ruht die Sicherheit, 

das Fortbestehen der 3 Seminare, des Landesgymnasiums zc. ?c. 

Fern liegt es mir zwar, das Genügende dieser Sicherheit anzu

zweifeln — eine Befürchtung, daß auf unserem Landtage anch nur 

der Antrag gestellt werde, die Willigungen fallen zu lassen und die 

von den Vorgängern zur Deckung hinterlassenen Bodenrenten als gute, 

juridisch uuaustreitbare, Beute eiuzustreicheu, wäre ebenso thöricht, wie 

es unmöglich ist, daß unter unserer starken Regierung je politische 

Stürme sich entwickeln könnten, in welchen der Ruf: ^u,uvv 
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allen Gemeingeist, alle Mnnifieenz verscheuchte; — aber den Wuusch 

hege ich dennoch, daß durch die Fixirung, durch die Umwandelung der 
Gaben in Abgaben, in consolidirte alte Grundsteuer jenen Instituten, 

statt der factisch vollkommenen Sicherheit, eine juridische gegeben werde, 

und daß die 15,000 Rbl., um welche mein Vermögen zum Besten der 

Landeswohlfahrt gemindert worden, direct in die Landeswohlfahrts-

Casse flössen, und nicht indirect durch die weitläufigen Kanüle, durch 

die Bezeugungen der exorbitantesten Munificenz aller nur nachfol

genden Besitzer. 

Ich wende mich zu der auf Seite 21 des Commissionsberichts 

behandelten Frage: „Soll in Zukuuft die Vertheilung der 

Grundsteuer nach der Hakenzahl, oder nach dem aus den 

Pachten berechneten Hakenwerth erfolgen?" 

Die in dem Commissionsbericht, in dem ersten Satze aufgestellte 

Behauptung, daß die Netto-Revenüen des Hofeslandhakens eine Diffe

renz von 320 bis 960 Rbl. haben müssen, basirt auf zwei irr

tümlichen Annahmen. 

Der eine Jrrthnm ist der, daß die Netto-Revenüen eines Hakens 

steuerpflichtigen Landes identisch der Pachtrente desselben angenommen 

werden, während letztere nur ein Theil, und zwar nur ein sehr ungleich

artiger der erstereu ist. Pachtgewiuu uud Pachtrente zusammen bil

den die Netto-Neveuüe. Ich werde in den Puukteu 1, 2 uud 3 nach

weisen: daß in uusereu gegenwärtigen Verhältnissen ungleiche Pacht

renten bei völlig gleichen Netto-Revenüen sich stets zeigen müssen, 

und daß auch bei gleicher Netto-Reveuüe eiue Differenz der Pachten 

im Verhältnis; von 320 bis 960 Rbl. eintreten könne. Der andere 

Jrrthum ist die Annahme, daß die Netto-Revenüen der Hofeslandhaken 

keine geringeren Differenzen enthalten können, als die Netto-Revenüe 

der steuerpflichtigen Haken. 

Ich werde in den Puukten 4 und 5 nachweisen, daß die von der 

Commission bewerkstelligte Thaler-Veranschlagung viel correcter ist, als 

die des steuerpflichtigen Landes, daß somit die Differenzen der Neve-

nüen der correctereu Hofeshaken geringer sein müssen, als die der we

niger correcten steuerpflichtigen Haken. 
l 2 
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1. 

Die langjährigen Pachtperioden bringen es mit sich, daß die 

Pachtrente der Gesinde dem ungemein raschen Steigen der Netto-

Revenüe des Bodens nur langsam und in einzelnen großen Sprüngen 

bei neuen Coutract-Abschlüsseu folgen kann. Durch dieses Vexhältniß 

ist die große Verschiedenheit der beiden Theile der Netto-Reveuüe, des 

Pachtzinses und des Pachtgewinnes, gegeben. Die Pachtzinsen betra--
gen einen um so geringereu Procentsatz der Netto-Revenüe, je länger 

die Pacht unverändert fortgedauert hat. Pachtzins-Differenzen von 

400—700 Rbln. können bei gleichen Pacht-Nevenüen durch verschiedene 

Dauer des Pacht-Contractes veranlaßt werden, weil Pachtzinssteigeruu-

gen von 75 Procent bei Pachterneueruugeu öfter vorkommen. 

2. 

Als Maaßstab für den Werth eines Gegenstandes kann der Preis 

nur dauu dienen, wenn diesem Preise die Eigenschaft des Marktpreises 

oder Meistbotpreises beiwohnt. Der Pachtpreis des Hakens kann als 

Werthmesser desselben nur dann angesehen werden, wenn die Preis-

sixirnng nach Handeln mit verschiedenen Personen stattfand. Meistens 

ist dem Gutsbesitzer die Persönlichkeit des Pächters wichtiger, als der 

höchste Preis, die Concurreuz wird ausgeschlossen und der Preis mit 

einer bestimmten Persönlichkeit vereinbart. Ein derartig normirter 

Preis kann als Marktpreis nicht angenommen werden, er wird auf 

den Gütern verschieden sein, nach den abweichenden Ansichten der 

Besitzer. 

3. 

Die Höhe des Pachtpreises wird nicht lediglich durch den Werth 

der Gesindesländereien, sondern auch durch verschiedene Bedingungen 

des Pacht-Contractes bestimmt, wie beispielsweise, ob und wie viel 

Holz der Pächter unentgeltlich zu erhalten hat, ob Pächter Bauten 

und Gesindes-Meliorationen ohne Entgeld auszuführen hat, ob dem 

Pächter eine freie oder beschränkte Disposition der Ländereien zu

steht, zc. 
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4. 

Die Steigerung des Werthes eines Gesindes, sowohl seines 

Thalerwerthes wie seines absoluten Werthes, kann in dem Verlaufe 

der Jahre, insbesondere durch die Umwaudeluug von Vuschland in 

wohl eingedüngten Acker, eine sehr große bis auf die Verdoppelung 

reichende sein.  Hieraus fo lgt ,  mit  logischer Consequenz, daß a l te 

Thaler-Veranschlagnngen größere Abweichungen von absoluten Werthen 

haben müssen, als neue, und daß die neuen Thaler-Veranschlagnngen 

des Hofeslandes, in ihrer Gesammtheit, weit mehr den absoluten 

Werthen entsprechen müssen, als die Gesammtheit der Thaler-Veran

schlagnngen des steuerpflichtigen Landes, welche von sehr verschiedenem, 

oft bedeutendem Alter sind. Diese logische Consequenz ist der Com

mission entgangen. Sie hält, wie sie Seite 24 ausführt, alte Mes

sung und neue Messung für gleichartig, weil sie das Gegentheil aus 

ihren Zahlen-Grilppirnngen nicht nachweisen kann, was leicht erklär

lich ist. Bei diesen Grnppiruugeu hat sie einen variablen Theil der 

Bodenrente, die Pachtrente, als Gesammt-Bodenrente gesetzt. Kann 

das statistische Beweisverfahren kein Gesetz nachweisen für variable 

Theile eines Ganzen, so ist damit der logische Beweis eines Gesetzes 

für das Ganze nicht ausgeschlossen. 

5. 

Die Thaler-Veranschlagung der Hosesländereien muß eine viel 

gleichförmigere und daher bessere sein, als die des steuerpflichtigen 

Landes; erstere ist in jedem Kreise nur von einem Revisor in fort

laufender Arbeit angefertigt worden, letztere in dein Verlauf voll 4 

Jahrzehnten von einer ganz überaus großen Anzahl von Revisoren, 

von denen einige wegen Unznverlässigkeit vom Amt removirt worden, 

ohne daß die zahlreichen Thaler-Verauschlaguugeu, die sie bereits aus

geführt hatten, aufgehoben wurdeu. 

Die fact ischen Werthe der Hofeslandhaken müssen wei t  

größere Conformität  mit  den Thalerwerthen als mit  den 

von der Commission berechneten Neinerträgen haben, weil 
2* 
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alle jene Momente, die den wesentlichen Einfluß auf die Höhe der 

Pachten des Gehorchlandes üben, als: Dauer uud Inhalt der Con-

tracte, Vergebungsart der Pachtstellelt, veraltete Messungen, gar keinen 

Einfluß auf deu Werth des Hofeslaudes ausüben können. 

Bezüglich der zweiten Frage: „Soll die Steuer-Reform sich auf 

das schatzfreie Hofesland beschränken, oder soll dieselbe das steuer

pflichtige Land umfassen" — stimme ich dem auf Seite 34 enthalte

nen Vorschlage der Commission in so weit bei, daß die Negnlirnng 

der Hofesland-Besteuerung sofort beschlossen nnd nicht von einer 

Negnlirung der Besteuerung des steuerpflichtigen Landes abhängig ge

macht werde. 

Die Williguugs-Angelegenheit, die ausschließlich der Ritterschaft 

competirt, ist jedenfalls spruchreif, mag nun der Landtag für die 

Fixirnng oder die Reguliruug, für die Haken- oder Ertrags-Nepartition 

sich entscheiden, auf alle Fülle dürfen die neuen Willignngs-Bedürfuisse 

auf das Hofeslaud nur nach dessen gegenwärtig ermittelter Größe 

und nicht nach der Zahl der vom Hofesland abgetrennten Bauerland-

Haken repartirt werden. 

Den zweiten Theil des oberwähnten Vorschlages — dahin gehend, 

daß Vorarbeiten zur Durchführung eines Prästanden-Resorm-Projectes 

gemacht würden, — halte ich für verfrüht, weil eine Reguliruug der 

Prüstaudeu vou der Regierung abhängig ist, nnd daher zuvörderst die 

Anerkennung der Regierung für neue Priucipieu einzuholen wäre, ehe 

an Vorarbeiten zur Durchführung gegangen wird. 

Zweifellos wird die Regierung bei allen ihr vorgelegten Pro-

jecten den Grundsatz aufrecht erhalteu, daß dem bäuerlichen Grund

besitzer keine neue Lasten behufs der Erleichterung der Hofesland-Be-

fitzer auferlegt werden. Aus diesem Umstände, wie aus dem, daß die 

seitherige Belastung des Hofeslandes eine weit höhere als die des 

schatzpflichtigen Landes war, folgt: daß die Aufhebung der seitherigen 

Scheidung des schatzfreien und steuerpflichtigen Landes nur zu erreichen 

sein wird, wenn die alten Willigungen auf das schatzfreie und die 

alten Prästanden auf das steuerpflichtige Land fixirt und nur die 

neuen Williguugen uud ueueu Prästanden ohne weitere Scheidung 

aus das ganze Land repartirt werden. 
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Die ungleiche Besteuerung des Bodens, wie sie sich bei uns ge

schichtlich entwickelt hat, würde zwar bestehen bleiben, sie würde aber 

in keiner Art „wirthschastliche Kalamitäten" — wie die Com

mission Seite 26 anführt — mit sich führen, da durch die ungleiche 

Besteuerung des Bodens eine ungleiche Besteuerung des Bodenbesitzers 

keineswegs gegeben ist, und da der mit Steuern überbürdete Boden 

dieselben Erträge liefert, wie der steuerfreie. 

Dem auf Seite 33 gestellten Antrag Nr. 4: daß auf Grund

lage des statistischen Materials ein Besteuerungsmodus der Wälder 

entworfen werde, stel le ich die Behanptnng entgegen: „daß stat ist ische 

Erhebungen für  die Benrthei lnng der Werthe der Wälder 

absolut  unbrauchbar s ind,  und daß diese Werthe ledigl ich 

durch forstmännische Arbei t  festgestel l t  werden können."  

Erstere Behauptung begründe ich durch nachfolgende Punkte 1, 2 und 

3, letztere durch den Punkt 4. 

1. 

Das statistische Material, welches über die livländischen Wal

dungen beschafft werdeu kann, beschränkt sich — da forstliche Taxatio

nen und Eintheiluugeu nur ausnahmsweise vorhanden —> auf die 

Feststellung der Erträge, welche die Besitzer ihren Waldungen ent

nehmen, und auf die Flächen-Ausdehnung der Waldungen. 

2. 

Die Erträge, welche die Besitzer ihren Waldungen entnehmen, 

können keinen Maaßstab für die Ertragsfähigkeit oder den Werth der 

Waldungen geben, da die Höhe derselben von den Anschauungen und 

dein Willen der Besitzer abhängig ist. Beispielsweise wird aus eini

gen der schönsten und ausgedehntesten Waldungen des Landes zur 

Zeit nichts verkauft, während aus Waldungen, welche frühere Besitzer 

für nicht ausreichend zur Deckung des eigenen Bedarfes erachteten, 

nach eingetretenem Besitzes-Wechsel für 10 bis 20,000 Rbl. jährlich 

verkauft worden ist. 

3. 

Die Flächengröße eines Waldes übt zwar einen Einfluß auf deu 

Werth des Waldes, jedoch nicht den entscheidenden. Der Hauptwerth 



— 22 — 

liegt in der Quantität und Qualität des anstehenden Holzes, in den 

Beständen. Ist beispielsweise der Werth eines aus einer Loosstelle 

stehenden 120 Jahre alten Kiefernbestandes 300 Rbl., so wird man 

dem entwaldeten Boden höchstens einen Werth von 10 Rbln. bei
legen können. 

4. 

Der Werth einer Waldung ist nach den Holzquantitäten zu be-

urtheileu, welche derselben jährlich entnommen werden können, ohne 

den nachhaltigen Ertrag zu gefährden. Die Fixirung solcher Holz

quantität kann nur durch die fachmännische Arbeit des Forstmannes, 

durch die Abschätzung der vorhandenen Waldbestände nnd durch die 

Zuwachsberechnung bewerkstelligt werdeu. 

Ungemein interessiren würde es mich, wenn Sie die Güte haben 

wollten, mir die Gründe mitzutheilen, welche die Commission veran

laßt haben, vou all den verschiedenen Nevenüen der Güter, die in dem 

Haken-Anschlag unberücksichtigt bleiben, lediglich nur die Waldreveuüe 

für die Besteuerung zn empfehlen. Die Einnahmen aus den Mühlen 

und Wasserwerken, den Krügen, der Fischerei, den Kalk- und Gyps-

brüchen, den Lehmlagern zc. sind häufig sehr bedeutend und bilden 

bisweilen den größeren Theil der Gesammteinnahme eines Gutes. Alle 

diese leicht abschätzbaren Revenüen scheinen mir für die Besteuerung 

weit empfehlenswerter als die schwer zu ermittelnde Waldrevenüe. 

Zudem muß die Besteuerung des Waldes alle seitherigen Unterneh

mungen, unsere weiten Oeden, namentlich die Moore aufzuforsten, 

völlig zum Stillstand bringen, da es unzweifelhaft ist, daß, wenn die 

steuerfreie Oede durch die Aufforstung der Steuer unterworfen wird, 

die Aufforstung unterbleiben wird, weil der Unternehmer frühestens 

nach 60 Jahren durch die erste Holzernte seine Steuerauslagen ersetzt 

sehen kann. 
Orellen, den 25. Oetober 1876. 

Mit vollkommenster Hochachtung 

Ew. Hochwohlgeboreu 

ergebenster 

E. L. v. Campenhausen. 



Lochgeschähtcr Kerr Aandrath! 

Erlauben Sie, daß ich Ihnen vor Allem meinen ergebensten 

Dank dafür ausspreche, daß Sie in so entgegenkommender Weise 

meine in der Grundsteuerfrage an Sie gerichteten Zeilen beantwortet 

haben und gestatten, daß ich unsere Correspondenz weiter fortsetze. 

Von dieser Ihrer gütigen Erlanbniß Gebrauch machend, bin ich so 

frei, nachstehend auf die Motive hinzuweisen, welche die Central-

Commission bewogen haben, von den in Ihrem letzten an mich ge

richteten Schreiben hervorgehobenen Steuer-Prinzipien zum Theil ab

zuweichen. 

Zunächst freue ich mich auch in Betreff des Inhalts des ersten Theils 

Ihres letzten Br iefs constat i ren zu können, daß wir  theoret isch 

völlig auf gleicher Basis stehen und daß fast Alles, was Sie in den 

Punkten 1—10 in Betreff des Charakters der Grundsteuer und deren 

Fixirung als Neallast aussprechen, bedingungslos von mir aner

kannt wird! Vom Rechtsstandpunkt aus ist bei einer Grundsteuer-

Reform die vol lständige Umrepart i t ion der al ten Steuern pr inzi

piell absolut verwerflich! Diesem Rechtsstandpunkt gegenüber steht 

aber die Forderung der modernen Finanz- und Wir tschafts

politik, welche im Interesse einer ungehemmten Entwickelnng der 

Production und im fiscalischen Interesse die möglichst gleichmäßige 
Belastung einer und derselben Steuerquel le ver langt!  Bei  einer re in 

theoretischen Behandlung dieser Frage war mithin die Central-

Commission vor die Alternative gestellt: in ihrem Reformproject ent

weder mit dem Rechtsstandpunkt zu brechen oder die gewichtigste 

Forderung der Besteuerungspolitik unberücksichtigt zu lassen. Die 

Central-Commission hat daher von einer theoretischen, principiellen 

Entscheidung dieser Frage abgesehen und hat sich in ihren Vorschlägen 

durch die practischen Consequeuzeu leiten lassen, welche dieselbe bei 

der Application des einen oder des andern Prinzips glaubte vorher

sehen zu müssen. 
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Bevor das durch die neuen Katastrirnngen gewonnene Material 

zur Venrtheilnng dieser Frage vorlag und so lange die Central-

Commission zur Annahme berechtigt zu sein glaubte, daß durch eine 

Umrepartition sämmtlicher Grundsteuern einzelnen Gutsbesitzern sehr 

namhafte materielle Opfer auferlegt werden würden, so lange trat 

diese Commission für das Prinzip der Fixirung ein, um nicht den 

wirtschaftlichen Fortschritt der Gesammtheit auf Kosten einzelner 

Gutsbesitzer zu vollziehen und um keinen von diesen zu zwingen: 

„aus der Zahl der Bodenbesitzer auszutreten." 

Nachdem aber die jetzt vorliegenden Katastrirnngsdocnmente er

wiesen haben, daß bei einer allmäligen (d. h. z. B. bei einer ans 

10 Jahre ausgedehnten) Umrepartition der Steuern von keinem ein

zigen Gutsbesitzer irgend wie nennenswerthe Opfer zu verlangen sind, 

hat- die. Central-Commission allerdings von dem in dieser Frage nur 

theoretisch maßgebenden Rechtsstandpunkt abgesehen, und hat, in Be

rücksichtigung der sich bei eiuer auf 10 Jahr ausgedehnten Umrepar

tition sämmtlicher Grundsteuern ergebenden bedeutungslosen Mehr

oder Minderbelastung der einzelnen Güter, sich entschlossen, dem Land

tag in Vorschlag zu bringen: nicht zu Gunsten eines practisch bedeu

tungslosen Prinzips die früheren, in der ungleichen Belastung der 

Güter begründeten Mißstände unserer Besteuerung auch auf die Zu

kunft zu übertragen. 

Sie sind allerdings der Ansicht, Herr Landrath, daß „die zehn

jährige Protrahirnng (der Umrepartition) als systemlos verwerflich 

sei." Ich glaube aber, Herr Landrath, daß Sie bei dieser Anschauung 

nicht die von Ihnen selbst anerkannte Thatsache berücksichtigt haben, 

daß unsere Bodenrente noch in starkem Steigen begriffen und demnach 

vorauszusehen ist, daß eine auf 10 Jahr vertheilte, nur unbedeutende 

allmälige Mehrbelastung der Güter in diesem Zeitraum reichlich 

durch deren steigende Bodenrente aufgewogen wird: es würde sich 

unter dieser Voraussetzung nicht um Capitalverlnste, sondern nur um 

ein „lueium Lossans" der mehrbelasteteu Gutsbesitzer handeln. 

Ob aber jene Voraussetzung, daß nämlich die Steigerung unserer 

Bodenrente im Verlauf von 10 Jahren höher zu veranschlagen ist, 

als die den einzelnen Gütern nach dem Project der Central-Commis--

sion in diesem Zeitraum zugemuthete Mehrbelastung, richtig ist — das 
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ist allerdings eine offene Frage, über die sich streiten läßt; die Central-

Commission hat dieselbe ans Grund der nachstehend angeführten Zah

len bejahend beantwortet und deshalb von einer Fixiruug der bis

herigen Steuern absehen zu können gemeint. 

Wenn nämlich das Project der Central-Commission vom Landtag 

adoptirt wird, so wird das Hofsland von überhaupt nur 123 Gütern 

in Zukunft mehr als bisher belastet, und zwar sind es: 

71 Güter, welche jährlich pro alten Haken . . . 6 Nbl. und weniger 

15 „ „ „ „ ,, „ über 6 >12 ,, 

19 „ „ „ ,, ,, „ „ 12- 20 „ 

4 „ ,, „ „ „ ,, „ 30 40 ,, 

2 ,, ,, ,, „ „ ,, ,, 40 50 „ und 

7 ,, „ ,, ,, ,, ... 50 ,, 

mehr als bisher zu zahlen haben werden! 

Diese Zahlen sehen nun allerdings auf den ersten Blick bedenklich 

aus, denn wenn z. B. Jemand soeben ein Gut von 10 alten Haken 

mit fremdem Geld für 120,000 Rbl. gekauft hat und jetzt im Laufe 

von 10 Jahren 60 Rbl. jährlich pro alten Haken mehr Steuern zah

len soll, so wird ihm ein Capitalverlnft von ca. 12,000 Rbln. auf

erlegt, von welchem es wenigstens fraglich sein könnte, ob derselbe in 

10 Jahren durch die steigende Bodenrente ersetzt wird, — ich meines 

Theils glaube allerdings, daß ein Gut, das heute 120,000 Rbl. 

werth ist, nach 10 Jahren mehr als 132,000 Nbl. Capitalwerth re-

präsentiren wird, — Andere aber könnten auch anders darüber denken? 

Aber wie den: auch sei — in Wirklichkeit stellt sich diese Frage jeden

falls ganz anders, als sie durch verschiedene Beispiele illnstrirt werden 

kann, da selbst die nach dem Project der Central-Commission der 

höchsten Mehrbelastung ihrer Hossländereien unterliegenden 7 Güter 

sehr viel geringere Opfer zu bringen haben, als vorstehend beispiels

weise angenommenen. Das dürfte nachstehende Uebersicht beweisen! 

Nach dem Project der Central-Commission hätte nach 10 Jahren das 

Hofsland derjenigen 7 Güter, welches der relativ höchsten Mehrbe

lastung unterliegt, folgende Mehrzahlungen jährlich zu inachen: 

i 
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alte Thaler: pro alten Haken: in Summa: 

Hollershof. . --- 12 . . 52 Rbl. 50 Kop. — 7 Nbl. 83 Kop. 

Stubbensee. . ---140 . . 54 „ 29 „ — 95 „ „ 

Carlsberg . . 44 . . 55 „ 23 „ --- 30 37 „ 

Planup . . . ^ 36 . . 55 „ 60 „ --- 25 „ 2 „ 

Zintenhof . . --- 296 . . 69 „ 39 „ ---256 „ 74 „ 

Limschen . . 36 . . 71 „ 46 „ — 32 „ 15 „ 

Hainasch . . ^ 144 . . 81 „ 94 „ —147 „ 49 „ 

und der diesen Gütern zngemnthete, 5^ berechnete Capitalverlnst 

beträgt daher in Summa für das Hofsland von 

Hollershof 156Rbl. 60Kop. 

Stubbensee 1900 „ — „ 

C a r l s b e r g  . . . . .  6 0 7  „  4 0  „  

Planup . . . . . . 500 „ 40 „ 

Zintenhof 5134 „ 80 „ 

Limschen 643 „ — „ 

Hainasch 2949 „ 80 „ 

Mithin ist der Capitalverlnst: 
pro neuen pro neuen 

neue Hofsthaler: Hofsthaler: Hofshaken: 

für Hollershof . . ^ 26 6 Nbl. 2 Kop. 481 Rbl. 86 Kop 

„ Stubbensee . . --- 420 4 „ 51 „ 361 „ " 
„ Carlsberg . . --- 147 4 „ 13 „ 330 „ 40 „ 

„ Planup . . . — 67 7 „ 47 „ 597 „ 60 „ 

„ Zintenhof . . ----1123 4 „ 57 „ 365 60 „ 

„ Limschen. . . ^ 146 4 „ 37 „ 349 „ 60 „ 

„ Hainasch. . . — 594 4 „ 96 397 „ 40 „ 

Darf nicht fast mit völliger Sicherheit angenommen werden, daß 

bei der zur Zeit zweifellos noch vorliegenden stark steigenden Tendenz 

unserer Bodenrente der Capitalwerth eines Haken Landes in 10 Jah

ren mindestens um 500 bis 600 Nbl.*) steigen wird und kann es 

mithin als eine Unbilligkeit angesehen werden, nur auf Kosten 

dieser steigenden Bodenrente Livland zu der wirtschaftlich 

*) Außerdem erlaube ich mir zu bemerken, daß alle hier mrd weite? unten 
berechneten Steuerquoten sehr hohe Maximalwerte reprasentiren, welche 



— 27 — 

und ftscalisch gleich bedeutungsvollen gleichmüßigen Besteuerung seines 

Gruud und Bodens zu verhelfen? 

Ganz ähnliche Verhältnisse in dieser Beziehung als das Hofs

land weist das steuerpflichtige Land auf, welches nach dem Pro

ject der Central-Commission auf 626 Gütern mehr als ftüher belastet 

werden müßte, und zwar hätten mehr als bisher zu zahlen: 
221 Güter 6 Rbl. und weniger pro alten Haken, 

254 „ . über 6—12 „ pio alten Haken, 

120 „ . 12-20 

27 „ . l „ 20—30 „ „> „ 

3 „ . 30-40 „ „ „ 

1 Gut . „ 50 „ „ „ „ 

Die 4 am höchsten mehr zu belastenden Güter sind hier: 
alte Thaler: pro alten Haken: in Summa: 

Judasch . . . ^368 mit 31 Rbl. 74 Kop. — 146 Rbl. - Kop. 

Limschen . . — 36 ,, 34 „ 77 ,, — 15 „ 64 „ 

Orgishof. . . --.452 36 „ 35 „ ^ 205 „ 37 „ 

Pröbstingshof ^-220 „ 54 „ 5 „ ^148 „ 63 „ 

so daß der ä, ! zS' berechnete Capitalverlnst des Gehorchslandes dieser 

Güter 

für Judasch 2920Rbl.—Kop. 

„ Limschen 312 „ 80 „ 

„ Orgishof . . 4107. ,, 40 „ 

„ Pröbstingshof . . . 2972 „ 60 „ 

beträgt und mithin der Capitalverlnst 
neue Thaler pro neuen Thaler pro neuen Haken 

steuerpfl. Landes: steuerpflichtigen Landes: 

für Judasch . . ^ 756 . . 3 Rbl. 86 Kop. 308 Rbl. 80 Kop. 

„ Limschen . . — 83 . . 3 „ 77 „ 301 j, 60 „ 

„ Orgishof . . 925 . . 4 „ 44 „ 355 „ 20 „ 

„ Pröbstingshof 810 . . 3 „ 67 „ 293 „ 60 „ 

gleich zu setzen ist. 

in Wirklichkeit bei der faktischen Reparation sich dadurch wesentlich vermindern 
müssen, daß die Central-Commission 31,800 Rbl. (d. h. ea. 7—8 Rbl. pro Hofs
haken) mehr an Willigungen und 24,000 Nbl. mehr an Landesprästanden repar-
tirt hat, als thatsächlich aufzubringen sind. (Vergl. den Bericht der Central-
Commission pax. 15.) 
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Wenn wir dann schließlich noch die Mehrbelastung der Ge-

sammtgüter (d. h. des steuerpflichtigen und schatzfreien Landes) nach 

dem Project der Central-Commission ins Auge fassen, so finden wir, 

daß 

127 Guter mit ... 6 Nbl. und weniger pro alten Haken, 

93 „ . . über 6—12 „ pro alten Haken, 

54 „ . . „ 12-20 „ „ „ 

29 „ . . „ 20 30 „ „ „ „ 

11 „ . . „ 30 40 „ „ ,, „ 

7 „ . , 40 50 „ „ „ ,, und 

mehr als bisher besteuert werden. Die 12 am höchsten mehr zu 

belastenden Güter sind hier: 

alte Thaler pro alten Haken: in Summa 
' - i  

Carlsberg . -- 44 mit 50 Rbl. 41 Kop. 27 Rbl. 72 L to; 

Friedrichswalde ^892 51 61 „ ^-575 45 

Nammenhof. -- 28 52 77 „ ^ 18 47 

Koddiak . . --272 54 13 „ ^ 184 4 

Freyhof . . -^292 „ 60 „ 85 „ ^222 10 

Rüssel . . --184 61 „ 15 „ -- 140 64 // 

Pröbstingshof ^220 61 30 „ ^168 57 

Stubbensee . ^140 62 21 „ -- 108 86 

Hollershof . ^ 12 ,, 67 // 86 „ - 10 18 

Zintenhof . --296 84 10 „ --311 17 

Hainasch . . --144 „ 96 31 „ ^173 35 

Limschen. . ^ 36 106 24 „ 47 80 

so daß der ä. 5I berechnete Capitalverlnst dieser Güter für ihr steuer

pflichtiges und steuerfreies Land 

für Carlsberg . . 

„ Friedrichswalde 

„ Rammenhof 

„ Koddiak 

„ Freyhof . 

„ Rüssel . . 

„ Pröbstingshof 

554 Nbl. 40 Kop. 

11509 „ - „ 

369 „ 40 „ 

3680 „ 80 „ 

2812 „ 80 „ 

3371 „ 40 „ 
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für Stubbensee 

„ Hollershof. 

„ Zintenhof . 

„ Hainasch . 

„ Limschen . 

2177 Rbl. 20 Kop. 

203 „ 60 „ 

6223 „ 40 „ 

3467 „ — „ 
956 „ — .. 

beträgt und mithin der Capitalverlnst in Summa 

neue Thaler in Summa: pro neuen Thaler: pro neuen Haken: 

für Carlsberg . . --- 173 3 Rbl. 20 Kop. 256 Rbl. — Kop. 

„ Friedrichswalde ^ 3381 3 „ 40 „ 272 — „ 

„ Nammenhof . — 135 2 „ 73 „ 218 40 „ 

„ Koddiak . . . —1043 3 „ 53 „ 282 „ 40 „ 

„ Freyhof . . . 998 4 „ 45 356 „ — „ 

„ Rüssel . . . — 570 4 „ 93 394 „ 40 „ 

„ Pröbstingshof . — 1133 2 „ 97 ,, 237 60 „ 

„ Stubbensee. . 567 3 „ 84 „ 307 20 „ 

„ Hollershof . . ^ 38 5 „ 35 „ 428 ' 

„ Zintenhof . . ---1532 4 „ 6 „ 324 „ 80 „ 

„ Hainasch . . --- 782 4 43 „ 354 40 ., 

„ Limschen . . --- 230 4 16 „ 332 „ 80 „ 

gleich zu setzen ist! 

Ich hoffe, Herr Landrath, daß diese vorstehend angeführten Zah

len, welche die äußersten Opfer bezeichnen, die den einzelnen Guts

besitzern eventuell auferlegt werden sollen, da alle übrigen Fälle der 

Mehrbelastung geringere Beträge umfassen, den Entschluß der Central-

Commission, von der Fixirung der alten Steuerlast abzusehen, in 

Ihren Augen rechtfertigen werden und daß Sie vielleicht auch aus 

diesen Daten die Ueberzengnng gewiunen werden, daß Livland bei 

seiner Grundsteuer-Reform jetzt noch in der glücklichen Lage ist, eine 

gleichmäßige Besteuerung seines gesammten Grund und Bodens für 

die nächste Zeit anzubahnen, ohne einzelne Gutsbesitzer wirklich zu 

schädigen — während bei der schroffen Betonung des Rechtsstandpunktes, 

resp. einer Fixirung der alten Steuern als Reallast, diese Hoffnung 

für die Zukunft, in welcher unzweifelhaft die Grundsteuerlast ge

stiegen und die Steigerung der Bodenrente naturgemäß in der Ab

nahme begriffen sein wird, entweder ein für alle Mal aufzugeben ist 
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oder aber doch nur mit sehr viel maßgebenden Kapitalverlusten Ein

zelner zu realisiren sein wird als jetzt! 

Allerdings darf hierbei nicht außer Acht gelassen werden, daß die 

Central-Commission für eine Ausdehnung der Steuer-Reform auch auf 

das steuerpflichtige Land eingetreten ist und daß demnach die Frage 

der Fixirung oder Nichtfixirnng der alten Steuer in erster Reihe 

von dem Staudpunkt einer Neu-Vertheilung der gesammten Livlän-

dischen Grundsteuerlast entschieden werden mußte. Soll die Steuer-

Reform aber, Ihrem Vorschlag, Herr Landrath, gemäß, nur auf das 

Hofsland beschränkt werden, dann natürlich gestalten sich die betreffen

den Verhältnisse etwas anders und dann allerdings sind auch die 

Opfer, die deu einzelnen Hofslandbesitzern bei einer völligen Umrepar

tition aller Willigungen auferlegt werden müßten, bedeutender, als 

wenn es sich um die Allsgleichung der Steilern auf das Hofs- und 

steuerpflichtige Land handelt. Aber auch in diesem Fall glaubten so

wohl die Glieder der Central-Commission als auch andere mit unseren 

localen Verhältnissen vertraute, zur Verathuug dieser Frage hinzu

erbetene Landtagsglieder, daß eine 10jährige allmälige Umrepartition 

der Willigungen den einzelnen dadurch mehrbelasteteu Gutsbesitzern 

kein Opfer auferlegen würde, welches dieselben nicht im Interesse einer 

gleichmäßigen Besteuerung des gesammten Grund und Bodens sollten 

billiger Weise auf sich nehmen können! 

Ich habe eine vollständige Berechnung der Mehr- und Minder

belastungen des Hofslandes der sämmtlichen einzelnen Güter, unter 

der Voraussetzung einer Beschränkung der Steuer-Reform nur auf 

das Hofsland, ohne Fixirung der bisherigen Willigungen nicht ange

stellt, für diejenigen Güter aber, deren Hofsland unter jener Voraus

setzung der höchsten Mehrbelastung zu unterziehen wäre, habe ich die 

betreffende Aufstellung gemacht und gefunden, daß dann 

alte Thaler: pro alte Haken: in Summa: 

Fricdrichswalde. 892 mit 16 Nbl. 183 Nbl. 

Pröbstingshof . 220 25 „ rr? 69 „ 
R ü s s e l . . . .  184 „ 64 „ 148 „ 
Koddiak . . . . ^ 272 77 „ 262 „ 
Frenhof . . . . ̂  293 81 „ 297 „ 
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!>/. 0! ^,'iu alte Thaler: pro alte Haken: in Hnmma: 

Rammenhof . . — 28 mit 86 Nbl. 30 Nbl. 

Hollershof . . — 12 93 — 14 

Stubbensee . — 140 101 177 

Carlsberg. . - ^ 44 " 103 56 

Plannp . . . — 36 UU 46 

Zintenhof. . - ^ 296 
" 

126 467 

Limschen . . . — 36 129 ,, — 08 ,, 
Hainasch . . . ̂  144 146 263 

mehr als bisher zu belasten wäre. 

Der dem Hofsland dieser Güter zugemuthete Capitalverlnst be

trüge demnach für 

. 3660 Rbl. 

. 1380 „ 

. 2960 „ 

. 5240 „ 

. 5940 „ 

. 600 „ 

. 280 „ 

Friedrichswalde 

Pröbstingshof. 

Rüssel . . . 
Koddiak. . . 

Freyhof. . . 
Rammenhof . 

Hollershof . . 

oder 

Stubbensee 

Carlsberg 

Planup . 

Zintenhof 

Limschen 

Hainasch 

. 3556 Nbl. 

. 1135 „ 

936 „ 

. 9353 „ 

. 1166 „ 

. 5270 „ 

pro neuen 
neue Hofsthaler: Hofsland thaler: 

pro neuen 
Hofs landhaken: 

Friedrichswalde ! — 865 4 Rbl. 339 Rbl. 

Pröbstingshof. 322 4 342 „ 

Rüssel . . . 298 10 795 „ 

Koddiak. . . 673 8 
" 624 „ 

Frey Hof. . . 626 9 'l 757 

Nammenhof . 96 6 533 „ 

Hollershof . . — 26 11 861 „ 

Stubbensee. . 420 8 676 

Carlsberg . . 147 7 617 „ 

Planup . . . — 67 13 1117 „ 

Zintenhof . . 1123 8 666 „ 

Limschen . . 146 8 639 

Hainasch . . 594 8 709 
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Ob der Haken Landeswerth im Verlauf der nächsten 10 Jahre 

um volle 1100 Nbl. steigen wird, ist ja allerdings fraglich, zweifellos 

aber wohl, daß die Differenz zwischen der Steigerung der Bodenreute 

in diesem Zeitraum und jenen 1100 Nbln. für den betreffenden 

Grundbesitzer nicht gerade verhüngnißvoll wird werden können, wäh

rend die Fixirung der alten Willigungen auf das Hofsland den Effect 

einer derartigen Steuer-Reform doch wohl auf ein zu geringes Maaß 

herabzieht. 

Bevor ich jetzt zu demjenigen Theil Ihres Schreibens übergehe, 

welcher die zukünftige Repartitionsbasis unserer Grundsteuern behan

delt, möchte ich mir noch mit Beziehung auf den Schluß des ersten 

Abschnitts Ihres Briefes zu constatiren erlauben, daß ich allerdings 

die Ihrerseits, Herr Landrath, betonten, angeblich so überaus günsti

gen Conseqnenzen hoher Grundsteuern nur sehr theilweise anzuer

kennen vermag. Da aber die allgemeine Frage über den Werth oder 

den Nachtheil hoher Grundstenern für unsere Steuer-Reform, wie Sie 

es ja auch selbst ausgesprochen haben, keine practische Bedeutung be

anspruchen kann, so möchte ich nicht dieses theoretisch zwar höchst in

teressante, aber für den Rahmen unserer Correspoudeuz vielleicht doch 

etwas zu weitschichtige Capitel der Finanzpolitik in unsere Discnssion 

hineinziehen und muß nur bemerken, daß meiner Ansicht nach nicht:  

„jede Grundsteuer vom theoretischen Standpunkt aus verwerflich ist" 

'— sondern daß ich nur gesagt habe, „daß alle bisher bekannten 

Steuergrundlagen in der Theorie falsch und in der Praxis un

gleich drückend sind" oder mit andern Worten, daß ich durchaus nicht 

glaube, daß vom theoretischen Standpunkt aus die Grundsteuer als 

solche all sich zu verurtheilen ist, wohl aber meine, daß die bisher 

von der Theorie für die Grundsteuer gesuchte richtige Basis noch nicht 

gefunden und daß in Folge dessen auch die Wirkuug der Grundbe

steuerung in der Praxis eine ungleich drückende ist. 

Mit der Frage über den Werth oder den Nachtheil hoher Grund

steuern habe ich bereits ein Gebiet betreten, auf welchem unsere gegen

seitigen Ansichten auch nicht mehr in der Theorie übereinstimmen; in 

noch höherem Grade aber ist Dieses der Fall in Betreff der für die 

Zukunft zu wählenden Repartitionsbasis unserer Grundsteuern, d. h. 

in Betreff der Frage: ob wir in Zukunft unsere Grundsteuern nach 
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der Hakenzahl der Güter oder nach deren Pachtwerth vertheilen 

sollen. Leider bin ich in Betreff dieses Punktes gezwungen, fast jeden 

einzelnen Satz, den Sie, Herr Landrath, gegen die Anschauung der 

Central-Commission und zur Begründung Ihrer Auffassung ausge

sprochen haben, anzufechten. Ehe ich das aber thnn kann, mnß ich 

ganz kurz auf die allgemeinen Grundlagen der Vesteuerungspolitik 

eingehen. 

Selbstverständlicher Weise ist die unmittelbare Basis einer jeden 

direeten Steuer der Ertrag irgend eines Prodnetionsgebiets, welcher 

behufs Besteuerung bereits den Charakter eines Einkommens ange

nommen haben muß. Jede Personalsteuer oder Jmmobilienstener, 

jede Ertrags- oder Einkommensteuer u. s. w. — kurz jede directe Ab

gabe ist schließlich nur insoweit zu realisireu, als dieselbe dem Ein

kommen irgend einer Person entnommen werden kann, welcher es 

dann überlassen bleibt, den herrschenden Wirthschastsverhältnissen ge

mäß, jene Steuer weiter zu überwälzen oder aus dem eignen Ein

kommen zu erlegen. Ein jeder Steuerbetrag wird mithin dem Ein

kommen irgend einer Person entzogen nnd in Betreff der Grund

steilern, sowie aller sogenannten directen Steuern, wird von der Vor

aussetzung ausgegangen, daß dieselbell nicht überwälzbar sind und 

mithin vom Stellerzahler selbst, aus seinem Einkommen, bestritten 

werden müssen. Ebensowenig als Sie, Herr Landrath, gegen diese 

Darstellung des Bestenernngsprocesses etwas einwenden werden, wer

den Sie es wohl für unbillig halten, daß jede Steuer im Verhältnis; 

zu deu Mitteln, d. h. zu dem Einkommen der Steuerzahler, erhobeil 

wird und Sie werden damit übereinstimmen, daß auch die Grund' 

stener von diesem Gesichtspunkt aus repart i r t  wird. Die ideale 

Aufgabe der Grundsteuer wäre demnach, den gesammten Ertrag des 

Grund ilud Bodens gleichmäßig dort zu besteuern, wo derselbe sich zu 

einem Einkommen gestaltet: also beim Gntseigenthümer, beim land

wirtschaftlichen Unternehmer, beim landwirthschastlichen Arbeiter 

u. s. w. Das ist uun aber praetisch unmöglich, weshalb die Grundsteuer 

nur dem Grundbesitzer auferlegt wird und von diesem aus dem 

Ertrage seines Grnnd nnd Bodens, d. h. ans seinem Einkommen, zn 

deckeil ist! Da es sich nnn aber nur nm eine Grundsteuer und um 

keine al lgemeine Einkommensteuer handelt ,  so kann anch nur der Rein-
3 
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ertrag des Grund und Bodens den Maaßstab für diese Besteuerung 

abgeben uud da unr der Grundbesitzer durch diese Steuer getroffen 

werden kann und sol l ,  so muß der dem Grundbesitzer zufal lende 

Neinertrag des Grund und Bodens den Maaßstab der Besteuerung 

bilden. 

Dieseu Reinertrag des Grnnd und Bodens festzustellen ist daher 

die Aufgabe einer jeden Bodeneinschätznng und diese Aufgabe hat auch 

bei uns die nach Thalern und Haken durchgeführte Katastrirung sämmt-

licher Culturläudereieu! Bekanntlich berechnet nun aber unser schwe

discher Kataster die Reinerträge des Grund uud Bodens nach Tonnen 

Roggen, so daß unter der Voraussetzung, daß unsere Grundsteuern 

auch heute uoch in Tonnen Roggen erhoben werden könnten, die 

gleichmüßige Besteuerung aller einzelnen Haken, wenigstens meiner 

Ansicht nach, gerechtfertigt wäre, da der in Tonnen Roggen berechnete 

Neinertrag des Bodens das dem Gutsbesitzer in Tonnen Roggen 

zufließende Einkommen repräseutirt! Statt dessen werden aber die 

in Tonnen Roggen berechneten Reinerträge des Hakens mit  Geld-

abgaben belegt, welche schon allein durch den verschiedenen Geld

werth einer Tonne Roggen in den verschiedenen Theilen des Landes, 

bei einer gleichen Besteuerung des Hakens, für diesen eine ungleiche 

Steuerquote repräseutireu müssen. Wenn daher die Geldabgabe nach 

dem Kaßstab gleicher Reinerträge an Roggen (denn das ist die Re

parat ion pro Haken) verthei l t  wird, so muß der Gutsbesitzer,  wel

cher aus der gleichen Quantität Roggen sich ein höheres Einkommen 

schaffen kaun, als ein anderer Gutsbesitzer, uiedriger besteuert werdeu, 

als dieser, und die Besteuerung wird ungerecht nnd unbillig, weil dein 

einen Gutsbesitzer im Verhältnis; zu seiuen Mitteln, d. h. zu seiner 

Zahlungsfähigkeit, ein größeres Opfer auferlegt wird, als dem audereu! 

Um daher die Grundsteuer im Verhältmß zu den Mitteln, d. h. 

zur wirklichen auf Erträgen der Landwirtschaft beruhenden Zahlungs

fähigkeit der einzelnen Gutsbesitzer zu veranlagen, muß vou den Nein 

ertrügen des Grund und Bodens als solchen abgesehen werden und 

die Besteuerung erst erfolgen, nachdem jene Reinerträge sich bereits 

zu einem in Geldwerth abzuschätzenden Einkommen für die Gutsbe

sitzer gestaltet haben. Das wäre sehr einfach nnd sehr leicht, wenn 

sämmtliche Güter verpachtet wären und in den Pachtcoutraeten die 
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Pacht für den Grund und Boden von der Pacht für etwaige Capital-

anlagen geschieden wäre; da das aber nicht der Fall ist und nur ein 

Theil des Gruud und Bodens (nämlich das alte Gehorchsland) unter 

dieser Voranssetzuug bewirtschaftet wird, so kann zunächst auch nnr 
das aus der Verpachtung dieses Landes fließende Einkommen einer 

solchen Steuer unterworfen werden, während das ans dem Gruud 

uud Bodeu des Hofslaudes bezogene Einkommen des Gutsbesitzers 

auf eiuem anderen Wege zur Steuer herangezogen werden muß. 

Diesen anderen Weg glaubteu nnn die Glieder der Ceutral-Comnnssion 

darin gesunden zu haben, daß ihrer Ansicht nach, unter gleichen 

oder sehr ähnl ichen wirthschast l ichen Voraussetzungen, 

gleiche laudwirthschaftliche Reinerträge des Bodens ein mehr oder 

weniger gleiches Einkommen in Geld dem Gutsbesitzer abwerfen 

müßten und daß daher auf einem und demselben Gut, resp. in einem 

und demselben Kirchspiel, so und so viel Tonnen Roggen Reinertrag 

(d. h. ein Haken Landes) im Allgemeinen ein gleiches Geld-Ein

kommen für den Gutsbesitzer bildeu müßten. Diesem Gedankengang 

ist dann der Vorschlag entsprungen, an Stelle des Reinertrags des 

Bodens (das ist an Stelle des Hakens) das aus demselben bezogene 

Einkommen zu besteuern und die Pacht pro Thaler (d. h. den Pacht

werth des HakenS) zur Basis der Reparation der Stenern zu wählen. 

Diese iu theoretischem Gedankengaug entwickelte Erkenntniß ist 

auch durch die nachträglichen Katastrirnngsresultate vollständig bestätigt 

worden, da sich durch dieselben ergeben hat, daß tatsächlich der eine 
Haken Landes 300 Nbl. und der andere über 900 Nbl. dem Guts

besitzer als Einkommen zufließen läßt (vergl. den Bericht der Central-

Commission 21 uä 1) — eiue Differenz, die es unter allen Uni 

ständen nnthnnlich macht: das verschiedene Einkommen aus verschiede

nen Haken gleich zu besteuern. Daß ein Gutsbesitzer aus Mangel an 

Intelligenz oder aus Gutmüthigkeit, oder aus Trägheit oder aus 

irgeud sonst einen: anderen Grunde nur 300 uud nicht 900 Nbl. 

Einkommen ans seinem Haken bezieht — daS ist völlig gleichgültig, 

da die Bestenernngspolitik nicht die Motive berücksichtigen kann, aus 

deneu der eine Steuerzahler ein größeres und der audere eiu geringe

res Einkommen sich erwirbt; die Besteuernngspolitik kann nnr mit 

festen Thatsachen rechnen und kann nur dasjenige Einkommen znr 
3* 
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Steuer heranziehen, welches thatsächlich erworben wird -- gleichviel 

ob dasselbe unter anderen Voraussetzungen größer oder geringer 

werden müßte! Wenn ich, einerlei warum, von einem Pächter meines 

Grund nnd Bodens nur 2 Rbl. pro Thaler erhalte, so kann ich auch 

in der Grundsteuer nur mit 2 Nbl. pro Thaler besteuert werden, da 

thatsächlich nur diese Summe mein Einkommen aus dem Grund und 

Boden, resp. meine auf Erträgen desselben beruhende Zahlungsfähig

keit bildet und jede höhere Steuer mein Einkommen aus anderen Er

werbsquellen mit belasten müßte! Nehme ich dagegen 10 Nbl. pro 

Thaler, so wird dem entsprechend auch mein Einkommen aus dem 

Gruud uud Boden vergrößert und eine Grundsteuer muß diesen gan

zen Betrag treffen oder sie läßt einen Theil der Neinerträge des 

Bodens unversteuert! 

Die Glieder der Central-Commission waren darüber vollständig 

im Klaren, daß die von ihnen in Vorschlag gebrachte Form der Grund

steuer uicht die gesammten Netto-Nevenüen des Hakens treffen könne 

und daß z. B. die diesem auch entnommenen und in das Rein-Ein-

kommen des landwirtschaftlichen Arbeiters oder Knechts oder Pächters 

fließenden Reinerträge des Bodens unversteuert bleiben würden 

das ist aber ein unter allen Umständen unvermeidlicher Uebelstaud, 

da durch eine Grundsteuer eben nur der Grundbesitzer getroffen 

werden kann und mithin die Ihrerseits, Herr Landrath, als „Pacht

gewinn" bezeichneten, dem Grund und Boden entnommenen Netto--

Revenüen des Pächters eiueu für die Besteuerung der Grundbesitzer 

bedeutungslosen Reinertrag des Bodens repräfentiren. Wie daher 

das Verhältnis; zwischen diesen: „Pachtgewinn" des Pächters und der 

seinerseits dem Besitzer gezahlten Pacht wechselt — und ob dieses 

Verhältniß höhere oder niedrigere Differenzen ausweist — das ist für 

die Zahlungsfähigkeit des nnr die Pacht empfangenden Grund

besitzers gleichgültig, da sein Reinertrag, resp. sein Einkommen aus 

dem gegebenen Grund und Boden, nur durch jeue Pacht bedingt ist 

und weil demgemäß auch das Maß seiner Zahlungsfähigkeit der Grund

steuer für das verpachtete Grundstück lediglich von der für dasselbe 

empfangenen Pachtsumme abhängig ist! 

Sie haben selbst, Herr Landrath, in Ihren: Schreiben an die 

Redaction der Rigaschen Zeitung es so sehr betont, daß nicht der Er 
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t rag des Grund und Bodens, sondern die Zahlungsfähigkeit  des 

Bodenbesitzers die Höhe der betreffenden Grundsteuerquote bedingen 

müsse — nun, Herr Landrath, das ist es gerade, was auch die Central-

Commission wünscht und warum dieselbe an Stel le des gleichen 

Ertrages eines Hakens das aus demselben f l ießende ungleiche 

Einkommen bei der Besteuerung berücksichtigt wissen will! 

Um nun die Besteuerung des Hofslandes und die Besteuerung des 

steuerpflichtigen Landes auf eine möglichst gleiche Basis zu stellen nnd 

den Hofslandbesitzer nicht auch als landwirtschaftlichen Unternehmer 
oder Arbeiter mit einer Grundsteuer zu belegeu, welche dem land

wirtschaft l ichen Unternehmer oder Arbeiter des steuerpf l icht igen 

Landes nicht auferlegt werden kann, so durfte auch der Hofsland

besitzer für den bei jenem unversteuert belassenen Theil der Rein-

Erträge des Bodens nicht besteuert werden, da andernfalls der land-

wirthschastliche Unternehmergewinn für das Hofsland einer Steuer 

unterzogen worden wäre, welche derselbe für das steuerpflichtige Land 

nicht aufzubringen hätte! Weil heut zu Tage die Grundsteuer nur 

vom Grundeigentümer, resp. Grundbesitzer, erhoben werden kann, 

durfte nur derjenige Theil der Rein-Erträge des Bodens (d. h. 

nach Ihrer Bezeichnung: die Pachtrente) einer Steuer unterzogen 

werden, welcher dem Grundeigentümer oder Besitzer als solchem, ganz 

unabhängig von seiner Betätigung als landwirtschaftlicher Arbeiter 

oder Unternehmer, zufällt, während der gleichfalls den Nein-Erträgen 

des Bodens entfließende landwirtschaftliche Unternehmergewinn und 

landwirtschaftliche Arbeitslohn des Grundbesitzers oder Grundeigen

tümers ebenso uubesteuert bleiben sollte, als der unter keinen Um

ständen einer Controle zu unterziehende landwirtschaftliche Arbeits

lohn und der Unternehmergewinn des Pächters! 

Die Central-Commission ist von der Voraussetzung ausgegangen, 

daß der Hofslandbesitzer ans seinem Hofsland als „Pachtrente" im 

Allgemeinen denselben Nein-Ertrag herauswirtschaftet als der Gehorchs-

laudbesitzer; ob dauebeu aber der dem Hofslandbesitzer als Unter

nehmer oder Arbeiter zufallende Rest der Rein-Erträge seines Bodens 

höher oder geringer als bei dem Gehorchslandpächter (als „Pacht

gewinn") veranschlagt werden muß, — ist einerlei, da er eben blos 
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als Gutsbesitzer oder Gutseigenthümer, uicht aber als land

wirtschaftlicher Unternehmer oder Arbeiter besteuert werden soll! 

Ich hoffe, im Vorstehenden den Bedenken Rechnung getragen zu 

habeu, welche Sie, Herr Landrath, bei der Besprechung dieser Frage 
in den Punkten 1, 2 und 3, sowie in deren Einleitung, gegen die 

Vorschläge der Central-Commission geltend gemacht haben und glaube, 

daß damit, daß unserer Auffassung nach: nur der Gruudeigeuthümer 

oder -Besitzer als solcher durch die Grundsteuer getroffen werden darf 

und daß derselbe nur im Verhältuiß zu seiner aus den Nein-Erträgen 

des Grund und Bodens stammenden wirklichen Zahlungsfähigkeit zu 

belasten ist — auch die Eiuwäude widerlegt sind, welche Sie aus dem 

verschiedenen Verhältuiß, iu welchem „der Pachtgewinn" und „die 

Pachtrente" thatsächlich zu eiuander stehen, abgleitet haben. Erlauben 

Sie mir daher in Betreff dieses Abschnittes nur noch auf 2 Momente 

einzugehen, welche meiner Ansicht nach auch uoch vou einein andern 
Standpunkt aus, als Sie vertreteu, beleuchtet werden können. 

Was zunächst Ihre in dem Punkt 2 dieses Abschnittes in Ihrem 

letzten Br ief ausgesprochene Anschauung anlaugt,  daß der Preis 

eines Gegenstandes nur dann als Maaßstab für dessen Werth dienen 

kann, wenn demselben die Eigenschaft eines Marktpreises oder 

Meistbotpreises beiwohne und daß daher der Pachtpreis des Hakens 

kein Werthmaß desselben abgeben könne, so möchte ich darauf hin-

weisen, daß diese Ihre Anschauung über die Theorie des „Werths" 

und des „Preises" sür die praktische Lösung der uns vorliegenden 

Frage uicht entscheidend ist, da die nach Ansicht der Eentral-Commission 

dein Grundbesitzer bei uns in Zukunft aufzuerlegende Steuer uach 

dessen Zahlungsfähigkeit repartirt werden soll und es für die 

Abwägung dieser Zahluugsfähigkeit gleichgültig ist, wodurch der eine 

Grundbesitzer einen höheren und der andere einen niederen Preis für 

seinen Grund nnd Boden erhält. Was der Gutsbesitzer als „Pacht

reute" aus seinein Grund und Boden empfängt: wird besteuert — 

gleichviel, warum er so viel nnd nicht mehr oder weniger erhält, und 

gleichviel, ob es ein Marktpreis oder ein Affectionspreis ist, der ihm 

gezahlt wird; er erhält jedenfalls die betreffende Zahlung uud diese 

bediugt seine Zahlungsfähigkeit! 

Gerade ebenso verhält es sich auch mit dem in dein Punkt 3 
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dieses Abschnittes Ihrerseits hervorgehobenen Bedenken in Betreff der 

verschiedenen Stipulationen der Pachtcontracte hinsichtlich der Melio

rationen und Neubauteu. Auch hierdurch werden die dem Gutsbesitzer 

aus den Nein-Erträgen des Bodens zufließenden Einnahmen zeitweilig 

geschmälert und können mithin diese im Interesse der Hebung des 

Werths des Grundstücks ihm zeitweilig sactisch entzogenen Nein-

Erträge des Bodens unmöglich zur Besteuerung seines derzeitigen land

wirtschaftlichen Einkommens hinzugezogen werden, da er sonst für 

ein Einkommen zu zahlen hätte, welches er zur Zeit gar nicht bezieht, 
— haben aber dann einmal die betreffenden Meliorationen oder Neu

bauten den Werth des Grundstücks insoweit gehobeil, daß dadnrch 

anch das dem Gutsbesitzer aus demselben zufließende Einkommen sich 

erhöht — dauu findet auch die Besteuerung dieser neu hinzutretenden 

Einnahmen statt und die Besteuerung trifft dann das sactisch erhöhte 

Einkommen gerade ebeuso, wie früher das thatsächlich geringere. Was 

dagegen die Holzliesernngen an die Pächter anlangt, sv darf wohl 

angenommen werden, daß dieselben mehr oder weniger im Verhältnis; 

zum Hvlzreichthum oder zur Holzarmuth der betreffenden Gegend ver

abfolgt werden; iu holzreicheu Gegenden spielt daher diese Lieferung 

keine Nolle, in holzarmen kann dieselbe aber allerdings ans eine Er

höhung oder bei Nichtlieseruug auf eitle Eruiedriguug der Pachten wir

ken — der einzige nur theoretisch maßgebende Mißstand, der hieraus 

resnltirt, ist aber, daß durch diese Sachlage, dort wo Holzmangel vor-

liegt, in der Pacht auch die Nevenüen aus den Wäldern zur Steuer 

herangezogen werden könnten, während dieselben dort, wo Holzreich

thum herrscht, uubesteuert bleiben. Berücksichtigt man aber, daß das 

Holz bei uns dort, wo großer Reichthum au demselben herrscht, nur 

höchst geringe Werthe repräsentirt, während dasselbe in holzarmen 

Gegenden thatsächlich schon ganz hübsche Nevenüen den Besitzern ge

währt, so redncirt sich allerdings dieser Mißstand auf eiu so geriuges 

Maß, daß derselbe, meiuer Ansicht nach, kaum erwähnenswert!) ist. 

Ich komme schließlich zum Puukt 4 dieses Abschnittes Ihres 

Briefes, in welchem Sie, Herr Landrath, aussprechen, daß die Eom-

Mission, „wie sie Seite 24 (ihres Berichts) ausführt, alte Messung 

uud nene Messung für gleichartig hält, weil sie das Gegeutheil aus 

ihren Zahleugruppiruugeu nicht nachweisen kann!" Sie verzeihen, 
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Herr Landrath, wenn ich meine, daß die Central-Commission auf 

pkK. 24 etwas ganz Anderes ausgesprochen hat, da dort nicht steht: 

daß die Commission alte und neue Messungsresultate, resp. Messun

gen, für gleichart ig hält ,  sondern „daß die Höhe des Pachtsatzes 

pro Thaler von den Messungsterminen desselben völlig unabhängig 

ist" und weil ferner gerade für die Begründung dieser Behauptung 

sehr ausreichendes Material vorliegt und sowohl auf 24 als in 

der Tabelle VI des Berichts auszugsweise mitgetheilt ist. Diese Zah

len beweisen, daß die Pacht pro alten Thaler eher niedriger als 

höher ist, als die Pacht pio neueren Thaler, und daß mithin die 

Uebertragnng des Pachtsatzes für das seit Langem nicht vermessene 

steuerpflichtige Land auf das ueuerdings vermessene Hofsland höch

stens zu einer zu niedrigeren Besteuerung des Letzteren führen könnte 

— einer Consequenz, welche den Ihrerseits in dieser Beziehung aus

gesprochenen Befürchtungen stritt widerspricht! 

Damit glaube ich, Herr Landrath, die sämmtlichen einzelnen 

Punkte Ihres geehrten letzten Schreibens an mich durchgesprochen 

zu haben, da diejenigen derselben, welche ich nicht einzeln ausgeführt 

habe, bereits ihre Berücksichtigung in der allgemeinen Behandlung 

der Frage gefunden haben. Es erübrigt mir daher nur, Ihnen znm 

Schluß dieser Zeilen meine Entschuldigung zu machen, daß dieselbell 

so lang geworden sind — ich hoffe aber, daß Sie, Herr Landrath, 

hierin uur einen Beweis dafür erblicken werden, wie sehr berücksich-

tigenswerth mir die Ihrerseits gegen die Vorschlüge der Central-

Commission gerichteten Einwürfe erschienen sind. 

Ich zeichne mit ausgezeichneter Hochachtung als 

Ew. Excellenz 

ganz ergebenster 

Fr. v. Jung-Ätilling. 

Riga, den 6. November 1876. 



Kochgeschähter Kerr Landrath! 

Nachdem ich bereits meinen letzten Brief an Sie abgeschlossen 

hatte, erhielt ich Ihre schließlichen, nachträglich Ihrem letzten Briefe 
angefügten Bemerkungen zum Bericht der Central-Commission, welche 

die Ausdehnung der Grundsteuer-Reform auf das steuerpflichtige Land 

und die projectirte Waldbesteuerung betreffen. Hinsichtlich des ersten 

Punkts glaube ich Sie nicht mißzuversteheu, wenn ich Ihren Zeilen 

entnehme, daß auch Sie eine Reform der bisherigen Besteuerung des 

steuerpflichtigen Landes für geboten halten, dieselbe aber jetzt aus 

pol i t ischen Gründen noch für verfrüht ansehen; mithin dürf te in Be

treff der Reformbedürftigkeit der Grundbesteuerung auch des 

steuerpflichtigen Landes zwischen Ihnen, Herr Landrath, und mir keiue 

Meinungsverschiedenheit  vor l iegen —^ was dagegen die pol i t ische 

Opportunität anlangt, dem Vorschlag der Central-Commission ent

sprechend schon jetzt oder uach Ihrer Ansicht erst später jene Reform 

durchzuführen, so entschuldigen Sie mich wohl, wenn ich auf diese 
rein politische Seite der Frage nicht weiter eingehe. Als Secretair 

der Central-Commission zur Vorbereitung der Grundsteuer-Reform 

glaube ich wohl im Interesse der Sache wirken zu können, wenn ich 

die wirth schaftlichen Gesichtspunkte der Steuerfrage von meinem 

Standpunkt aus beleuchte — politische Erwägungen dagegen in 

diese Besprechung hineinzuziehen, möchte ich mir nicht erlauben, da in 

dieser Beziehung meine Benrtheilung der Verhältnisse ebenso gleich

gültig, als einflußlos wäre. 

Was die vorgeschlagene Waldbesteuerung dagegen anlangt, so hat 

die Central-Commission bereits auf 11 ihres Berichts die Gründe 

angegeben, welche es meiner Ansicht nach unbedingt geboten erscheinen 

lassen, unsere Wälder in Zukunft nicht unbefteuert zu belassen. Ich 

gebe Ihnen, Herr Landrath, sehr gerne zu, daß für den Augenblick 

diese Frage mehr prinzipielle, als praetische Bedeutung hat — 

für unbedingt geboten aber halte ich es schon jetzt wenigstens im 
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Prinzip, für unsere zukünftige Grundbesteuerung auch den Waldbesitz 

ins Auge zu sasseu. Weuu auch zur Zeit uur ein Theil unserer 

Wälder bereits regelmäßige baare Nevenüen abwirft, so muß doch 

auch für den andern Theil die eigene Nutzung als eine sehr wesent

liche Natural-Eiuuahme der betreffenden Waldbesitzer anerkannt wer

den; es ist daher unstatthaft, diese thatsächlich realisirten Erträge des 

Bodens von der Grundsteuer auszuschließen. Gewiß ist es sehr 

schwierig, einen geeigneten Maaßstab der Besteuerung zu fiudeu — ist 

derselbe aber im ganzen übrigen Europa, ja sogar in den wirt

schaftlich hinter Livlaud zurückstehenden Gouvernements des russischen 

Reichs seiner Zeit gefunden worden, so darf erwartet werden, daß 

es auch uus geliugen wird, eiueu Besteuerungsmodus zu ermitteln, 

welcher uusern localen Verhältnissen entspricht. Was Sie, Herr 

Landrath, in den von der Waldbestenernng handelnden Punkten 1 

bis 4 Ihres Briefes aussprechen, ist gewiß höchst beachtenswert — 

nur finde ich in der Schwierigkeit, diese Frage glücklich zu löseu, 

keiueu genügenden Grund, dieselbe einfach von der Tagesordnung 

abzusetzen, vielmehr erkenne ich daraus nur um so mehr ein drin^ 

gendes Bedürfniß, sie eingehend zu behandeln. Die Ihrerseits 

angefochtene und als bedeutungslos charakterisirte Sammlung des 

betreffenden statistischen Materials ist eine sehr wesentliche Vorarbeit 

der eventnell zu erwähleuden Eommission, da diese hiednrch allein in 

Stand gesetzt werden kann, die ihr zur Lösuug übergebeue Aufgabe 

zu übersehen. Diese Sammlung statistischen Materials braucht uoch 

lange keine Einschätzung oder Vermessung der Wälder zn sein, dazu 

geuügt die uur auuähernde al lgemeine Abschätzung des Umfangs 

des mit Wald bestandenen Bodens, die Ermittelung der Waldrayons 

im Großen uud Gauzeu, wo Holz verkauft wird, oder wo dasselbe 

nur zur eigeueu Nutzung ausreicht, oder wo dasselbe uoch anders-

woher gekauft werden muß u. s. w.; feruer gehört in diese Sammlnng 

statistischen Materials die Aneignung der betreffeuden Besteueruugs-

gesetze des Aus- uud Inlandes, die Kenntnißnahme der Resultate der 

Waldbesteueruug iu den verschiedenen Ländern n. s. w. — kurz auch 

ohne die Vermessung und Einschätzung unserer Wälder durch technisch 

gebildete Forstleute würde eiue vom Landtag erwählte Eommission 

so viel statistisches Material zur Lösuug der ihr auferlegten Aufgabe 
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finden nnd verwerthen können, daß es sich gerade in Anbetracht der 

Schmierigkeit der Frage empfehlen müßte, dieselbe baldmöglichst in 

Arbeit zu geben. 

Die Ihrerseits behufs Vesteueruug des Waldes für unerläßlich 

erachtete fachmännische Taxation desselben halte ich nicht nur sür 
uicht geboten, sondern vielmehr sür völlig bedeutungslos, da die 

technisch sachmäuuische Feststellung des Nein-Ertrages der Wälder 

(d. h. deren Einschätzung) für ihre Besteuerung bei uns, wo die 

theoretisch berechenbaren Nein-Erträge der Wälder und das aus den

selben sactisch bezogene Einkommen in der Regel in keiner Beziehnng 

zu einander stehen, gar nicht maßgebend sein kann. Daher hat denn 

auch die Central-Commission keinen Augenblick an die so kostspielige 

und für uns zur Zeit so überflüssige fachmännische Taxation der 

Wälder gedacht, sondern gemeint, daß unabhängig von einer solchen 

das Besteuerungsprincip für nnsern Wald gesunden werdet: müsse. 

Wenn aber die Central-Commission die so schwierige Waldbesteuerung, 

uud uicht eine Besteuerung der „Einnahmen aus Mühleu, Wasser

werken, Krügen, der Fischerei, deu Kalk- uud Gypsbrüchen, deu Lehm

lagern n. s. w." dem Landtag in Vorschlag gebracht hat, so ist das 

Motiv hiefür bereits in dem, von der IV. Steuer-Eommission den: 

Landtag vom Jahre 1872 vorgelegten „Entwurf eines Grundstener-

Nesormprojects für Livland" (namentlich pag-. 19 und 20) ausge

sprochen: die Grundsteuer sol l  ebeu uur die Neiu-Erträge des 

Gruud und Bodens, zu denen die Einnahmen aus den: Walde 

auch gehören, belasten — die landwirtschaftlichen oder industriellen 

oder anderen auf den: Laude befindlichen Betriebe dagegen ergeben 

keine Neiu-Erträge des Grund und Bodens und sind damit ov jp.-w 

der Grundsteuer entzogen! 

Da wir nunmehr, wenigstens so viel ich weiß, die sämmtlichen 

Punkte besprochen haben, in Betreff welcher Sie, Herr Landrath, nicht 

mit deu Vorschläge:: der Central-Commission übereinstimmen, so wer

den wohl die vorstehenden Zeilen den Abschluß meiner Correspondenz 

mit Jhueu iu der Gruudsteuersrage bildeu köuueu. Ich möchte daher 

hier zun: Schluß nur uoch den: Wunsch Ausdruck geben, daß es mir 

durch meine Briefe geluugeu sein möge, einen Theil derjenigen Be
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fürchtungen zu zerstreuen, welche Sie, Herr Landrath, den Vorschlägen 

der Central-Commission gegenüber hegten, und daß ich damit zur 

Klüruug dieser für unsere Provinz so wichtigen Fragen beigetragen 

haben möge. 

Genehmigen Sie, Herr Landrath, die Versicherung meiner 

ausgezeichneten Hochachtung, mit welcher ich die Ehre habe zu 

zeichnen als 

Ihr ergebenster 

Fr. v. Jung-Stilling. 

Riga, den 17. November 1876. 



Kochwohtgevorener. 

Kochgeehrter Kerr! 

Mit großer Befriedigung habe ich aus Ihrer geehrten Zuschrift 

vom 6. November, für welche ich meinen verbindlichsten Dank aus

spreche, entnommen, daß Sie meine in 10 Punkten enthaltene Aus

einandersetzung über das Wesen der Grundsteuer als vollkommen richtig 

anerkennen und zugeben, daß vom Rechtsstandpunkt aus die vollstän

dige Umrepartition der alten Steuer priucipiell absolut zu verwerfen sei. 

Dieser Forderung des Rechts stellen Sie und die Eommission 

die Forderung der modernen Finanz- und Wirtschaftspol i t ik 

auf Umrepartition der bestehenden Grundsteuer gegenüber, nnd ent

scheiden Sie und die Eommission sich für die Letztere, weil die Rechts

verletzung des einzelnen Grundbesitzers keineswegs eine derartige Stener-

Ueberbürdnng involvire, daß der völlige Ruin eines Einzelnen herbei

geführt würde; Sie führen alsdann ans, daß meine den Ruin des 

Einzelnen nachweisende Berechnung unvollständig sei, weil ich unter

lassen, den steigenden Grundwerth der nächsten 10 Jahre in Anschlag 

zu bringen. 

Es thnt mir leid, bekennen zu müssen, daß ich durch diese Erläu

terung die von mir angestrebte Klärung der Sache nicht gesunden habe. 

In meinem Zeitungsartikel drang ich daraus, daß nachgewiesen werde, 

welche Förderung der Landeswohlfahrt durch die Regulirung der bestehen

den Grundsteuer angestrebt werde. Ich erlaubte mir sogar — gestützt 

durch „die hervorragendsten Eapacitäten auf dem Gebiete des Steiler

wesens," welche nach Ihrem Delegations-Berichte vom 23. October 1871 

sich einstimmig für „die Fixirung der alten Hakensteuer" ausgesprochen 

haben — es als einen Jrrthum zu bezeichnen, daß solche Negnlirnng 

als zweckmäßig allgemein anerkannt werde, und ich habe schließlich 

keine andere Aufklärung erhalten, als daß diese Negnlirnng eine 



— 46 — 

„Forderung der modernen Finanz- und Wirtschaftspol i t ik 

sei,  die im Interesse der ungehinderten Entwickelung der 

Prodnction und im fiscalischen Interesse befolgt sei." Ich 

kann in dieser Antwort keine Lösung, sondern nur neue Probleme 

finden. Wie soll durch eine Politik, die das Recht bricht, die Ent

wickelung der Produetion gefördert werden? Ich habe doch sonst immer 

nur die Ansicht vertreten hören, daß nichts die Entwickelung der Pro

dnction so sehr fördere, als der sorgfältigste Rechtsschutz. Welche 

siscalische Interessen können noch in Betracht kommen, wenn die Nitter-

casse, wie Sie in Ihrem geehrten Schreiben vom 1. September bereits 

zugegeben, in keiner Weise gefährdet sein kann. 

Modern mag die Politik der rücksichtslosen Nivellirnng aller 

historisch gewordenen Unebenheiten genannt werden, aber darin liegt 

nach meiner conservativen Anschauungsweise noch gar keine Empfeh

lung für die Befolgung derselben. 

Ich fühle mich gedrungen, Ihnen meinen Dank auszusprechen für 

die umfassenden mühevollen Berechnungen, die Sie mir mittheilen. 

Von besonderem Interesse ist mir die Berechnung gewesen, wie groß 

die Eapitalwerth-Mindernng der Hofesland-Haken für die am stärksten 

zu belastenden Güter ausfallen würde. Die absolut größte Werth

minderung, die auf das Gut Plauup fül l t ,  würde also 1117 Nbl.  pro 

Hakeu betragen und um das Doppelte die von nur im Punkt 8 be-

rechuete Ziffer von 533 Rbln. übersteigen. Die Jahresqnote der 

Plannpschen Wertminderung von 111 Rbln., verglichen mit der durch

schnittlichen Werthminderung der letzten 33 Jahre, die, uach Puukt 5 

3), 18 Nbl. 33 Kop. betrügt, ergiebt: daß der Zuschlag das 6- bis 

7sache der seitherigen Werthminderung betrügt. So groß nun auch 

solcher Zuschlag erscheinen mag, so muß ich Jhueu doch Recht geben, 

daß er die Steuerkraft der Besitzer uicht übersteigt uud daß meiue 

frühere eutgegeugesetzte Anschauung dadurch veranlaßt wurde, daß ich 

das Wachsthum der Steuerkraft während der 10jährigen Protrahi-

rnngs-Periode anzuschlagen übersehen hatte. Ich würde demnach keine 

Einsprache dagegeu erheben, wenn zur Förderung der nachgewiese

nen Landeswohlsahrt eiu Extra-Steuerzuschlag vou 55 Nblu. i>io 

Hofeslaud Hakeu, der mit 5 Nbl. 50 Kop. begönne und erst nach 
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19 Jahren zur vollen Ausführung käme, von dem ganzen Lande und 

uicht vou dem einzelnen Gut Planup verlangt würde, ja, ich würde 

solches Auverlaugeu befürworten, wenn das angestrebte Ziel ein mir 

sympathisches wäre, wenn beispielsweise ein zweites Landes-Gymnasinm 

gegründet werden sollte, in welchem völlig kostenfreie Erziehung ge

sichert wäre allen Nachkommen der Gutsbesitzer, auf dereu Vermögen 

die Werthmindernngen der repartirten Güter gefallen, ohne Unter

schied, ob die Eltern solcher Nachkommen noch Güter besitzen oder 

nicht. Da ich nnn aber in der Nivellirnng der bestehenden Haken-

beitrüge irgend welche Förderung der Landeswohlfahrt nicht erkennen 

kann, so würde ich zu solchem Zwecke auch einem Steuerzuschlag vou 

nur 10 Kop. pro Haken nicht zustimmen können. 

Sie äußern sich, hochgeehrter Herr, dahin: daß die Fixirung der 

alteu Willigungen auf das Hofslaud deu Effect einer derartigen 

Stener-Reform auf ein zu geringes Maß herabziehen würde. Die Min

derung des Effectes ist zwar ungemein groß, da alle jene Effecte in 

Wegfall kommen, welche die Negnlirnng für die betroffenen Opfer haben 

würde. Indessen kann dem Steuerzahler an dem Maße des augenblick' 

lichen Effectes nichts liegeu. Weun ihm nur die segensreichen Folgen 

der Wiederherstellung des Rechts auf dem Steuergebiete vollständig 

und dauernd gesichert sind, so wird er auf deu Effect, der nur im 

Verlaufe der Zeit sich entwickelt, schon warten. Als Landwirth ist er 

an solches Abwarten gewöhnt, reifen anch die Saaten des Feldes im 

Verlaufe eines Jahres, so muß doch mauches Jahr gewartet werden, 

bis der gepflauzte Banm reiche Früchte trügt. 

Allzulange möchte es übrigens wohl nicht danern, bis auch die 

Folgeu eiuer Steuer-Neform, welche ohne Nechtsbrnch ausgeführt 

würde, recht effectvoll hervortreten. Das Tempo des raschen Steigens 

unserer Willigungen möchte in den folgenden Decennien wohl eher 

steigen als fallen, weil einerseits unsere Landwirtschaft noch in kräf 

tigster Jugendentwickelung sich befindet nnd noch viel der Natur ab 

Zugewinnen ist, andererseits aber nicht daran zu zweifeln ist, daß bei 

andauernder Prosperität der Verhältnisse nach wie vor Alles bereit 

willig bewilligt werdeu wird, was zur Steigerung der Landeswohl-

fahrt dienen kann. 
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Ich wende wich zu dem zweiten Theil unserer Erörterung: soll 

die Reparation nach dem Thalerwerthe oder nach den von der Eom

mission berechneten Neinerträgen geschehen? Ich hatte mich darauf 

beschränkt, die Grundlagen anznstreiten, auf welche die Eommission 

ihre Neinertragsberechnnng basirt hatte und es vermieden, in Erörte

rung zu ziehen die mir sehr schwierig erscheinende Frage: ob man sich 

mit den Hakenwerthen zu begnügen habe oder genauere Werthe durch 

Reinertragsberechnungen anzustreben seien. Diese Beschränkung der 

Erörterung geschah in der Erwägung, es würden die wiederholten 

Bestrebungen, zuverlässige Reinertragsberechnungen für das ganze Land 

aufzustellen, aufgegeben werden, sobald es sich herausgestellt, daß auch 

die mühevollen Arbeiten der IV. Stener-Eommission zu keinem genü

genden Resultate geführt haben und es würde die Anschauung erwei

terte Auerkennnng finden, daß annähernd richtige Reinertragsberech

nungen der Güter uur vou tüchtigen Landwirthen, mittelst specieller 

freier Taxation, nicht aber von Jedermann, mittelst schablonenmäßiger 

Rechnung angefertigt werden können. 

Sie haben, hochgeehrter Herr, die Erörternng auch auf das vou 

mir vermiedene Gebiet gelenkt. Es erscheint mir nun zwar nicht er

forderlich, Ihnen eiugeheud hier zu folgen, doch kann ich nicht umhin, 

einer Aufstellung, die mir die weittragendste zu sein scheint, entgegen

zutreten. 

Nach Ihrer Ausführung ist als Steuerbasis anzunehmen nicht 

der Werth des Grundstücks, sondern das Einkommen, welches der 

Eigenthümersactisch ans demselben bezieht — nicht das Soll, son

dern das Haben; — Sie führen zur Erläuterung ein Beispiel aus 

und sagen: „daß ein Gutsbesitzer aus Maugel an Intelligenz oder aus 

„Gntmüthigkeit, oder aus Trägheit oder aus sonst einein Grnnde nur 

„300 uud uicht 900 Nbl. aus seinem Haken bezieht, das ist völlig 

„gleichgültig — Die Besteueruugspolitik kaun nur mit 

„festen Thatsachen rechnen und kann nur dasjenige Einkommen zur 

„Steuer heranziehen, welches thatsächlich erworben wird, gleichviel, 

„ob dasselbe unter andern Verhältnissen größer oder geringer werden 

„müßte." 
Als uuabweisliche Eousequenz dieser Besteuerungspolitik ergiebt 

sich: daß zwei Grundstücke, die nicht nnr ihrem Thalerwerth nach, 
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sondern auch absolut gleichwertig sind, verschiedenartig und zwar in 

dem Verhältnis wie 1 zu 3 zu besteuern sind, wenn der eine Besitzer 

wegen seiner Trägheit nur V» jenes Ertrages erzielt, den der andere 

Besitzer durch landesübliche Bewirtschaftung erringt. Die practische 

Folge dieser Besteuerungspolitik ist, daß die Trägheit des Be

sitzers mit einem Steuererlaß von V» prämiirt wird. Solche Prämii« 

rung widerspricht nicht nur der von mir vertretenen Forderung des 

Rechts, sondern auch der von der Commission vertretenen Forderung 

der modernen Finanz- und Wirtschaftspol i t ik im In

teresse der ungehemmten Entwicklung der Product ion, 

da die Entwicklung der Production durch die Prämiirnng der Träg

heit gehindert werden muß. 

Mir will es erscheinen, als wenn ein für die Einkommensteuer 

aufgestellter, unzweifelhaft richtiger Grundsatz irrthümliche Anwendung 

bei der Grundsteuer gefunden habe. 

Was Sie, hochgeschätzter Herr,  angeführt  haben gegen die von 

mir in den Pnnkten 1, 2 und 3 aufgestel l ten Nachweise — daß aus 

der Höhe der Pachten des Gehorchslandes sich keine 

Schlüsse ziehen l ießen auf die Höhe der Erträge des 

Hofeslandes — kann ich zwar als widerlegend nicht anerkennen, 

doch sehe ich ein, daß es schwierig ist, durch prinzipielle Discussiou 

Sachverhältnisse völlig klar zn legen, die wesentlich der practischen 

Venrtheilung unterliegen. Nicht durch theoretische Erörterung, sondern 

durch practische Anschauung bin ich zu der festen Ueberzengung ge
langt, daß die Hofesländereien der Güter Orellen, Wolmarshof und 

Loddiger — ersteres Gut gehört mir, letzteres habe ich 29 Jahre be

wirtschaftet — um etwa die Hälfte zu niedrig im Verhältniß zu den 

benachbarten Gütern, die gleiche Absatzorte:c. haben, veranschlagt 

sein müssen und dagegen die Hofesländereien des Gutes Kegeln viel 

zu hoch. Diese einzelnen Fälle aus einer Gegend des Landes können 

zwar nicht entscheidend für das ganze Land sein, indessen bin ich 

überzeugt, daß auch in anderen Gegenden ähnliche Beispiele sich finden 

werden, und schließlich wird sich denn doch das Gesammturtheil aus 

den einzelnen Wahrnehmungen aus den verschiedenen Theilen des 

Landes bilden müssen, da es der Commission nicht gelungen ist, aus 

den Erhebungen, die das ganze Land umfassen, eine vergleichende 

4 



Uebersicht der factifchen Hofeslandpachten, einerseits mit den von der 

Commission berechneten Revenuen, andererseits mit den Thalerwerthen, 

zusammenzustellen. 

Ehe ich zum Schlüsse dieses Antwortschreibens gelangt war, er

hielt ich Ihre geehrte Zuschrift vom 17. November, iu welcher Sie 

auf meine Bedenken, die Waldbesteuerung in Anregung zu bringen, 

antworten. Ich theile Ihre Ausicht, daß hierüber zur Klärung der 

Frage keine fernere Erörterung erforderlich. Ich werde demnach 

— unserer mündlichen Besprechung gemäß — unsere Correspoudenz 

durch den Druck vervielfältigeu lassen uud den Landtagsmitgliedern 

übermitteln. 

Möge der Zweck unserer gemeinsamen Arbeit, durch die Beleuch

tung der Steuer-Reform von zwei entgegengesetzten Standpunkten 

aus zur Klärung dieser ebenso wichtigen als schwierigen Sache etwas 

beizutragen, erfüllt werden. 

Mit vollkommenster Hochachtung habe ich die Ehre mich zu 

zeichueu als 

Ew. Hochwohlgeboreu 

ergebenster 

E. ttaron v. Campen Hausen. 

Orellen, den 28. November 1876. 


